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Uebereinkommen zur Errichtung der

Europdischen Freihandelsassoziation

Die Republik Oesterreich, das Konigreich Didnemark, das Kénigreich
Norwegen, die Portugiesische Republik, das Koénigreich Schweden, die
Schweizerische Eidgenossenschaft und das Vereinigte Konigreich von
Grossbritannien und Nordirland,

Im Hinblick auf das Abkommen iiber die europdische wirtschaftliche
Zusammenarbeit vom 16. April 1948, durch das die Organisation fiir euro-
péische wirtschaftliche Zusammenarbeit geschaffen wurde,

Entschlossen, die im Rahmen dieser Organisation begriindete Zusam-
menarbeit aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln,

In der festen Absicht, die baldige Schaffung einer multilateralen Asso-
ziation zur Beseitigung der Handelsschranken und zur Férderung einer
engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der
Organisation fiir europdische wirtschaftliche Zusammenarbeit, einschliess-
lich der Mitglieder der Europidischen Wirtschaftsgemeinschaft, zu erleich-
tern,

Im Hinblick auf das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen,

Entschlossen, die Verwirklichung der Ziele dieses Allgemeinen Ab-
kommens zu fordern,

Haben folgendes vereinbart:

Artikel 1
Die Assoziation

1. Durch dieses Uebereinkommen wird eine internationale Organisa-
tion mit dem Namen <Europiische Freihandelsassoziation», im folgenden
Assoziation genannt, errichtet. )

2. Mitglieder der Assoziation, im folgenden Mitgliedstaaten genannt,

sind jene Staaten, die dieses Uebereinkommen ratifizieren und jene ande-
ren Staaten, die ihm beitreten.

3. Als <Zone» gelten alle Gebiete, auf die dieses Uebereinkommen An-
wendung findet.

4. Die Institutionen der Assoziation sind der Rat und jene anderen
Organe, die der Rat schaffen kann.

Artikel 2
Zielsetzung

Die Assoziation hat zum Ziele

a) in der Zone und in jedem Mitgliedstaat die fortwidhrende Auswei-
tung der wirtschaftlichen Téitigkeit, die Vollbeschiftigung, die Steigerung
der Produktivitit sowie die rationelle Ausniitzung der Hilfsquellen, die
finanzielle Stabilitdt und die stetige Verbesserung des Lebensstandards
zu fordern,

b) zu gewihrleisten, dass der Handel zwischen den Mitgliedstaaten
unter gerechten Wettbewerbsbedingungen erfolgt,

¢) bedeutende Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in den Be-
dingungen der Versorgung mit den innerhalb der Zone erzeugten Rohstof-
fen zu vermeiden, und

d) zur harmonischen Entwicklung und Ausweitung des Welthandels
sowie zur fortschreitenden Beseitigung seiner Beschrédnkungen beizutragen.

Artikel 3
Einfuhrzélle

1. Gemidss diesem Artikel senken die Mitgliedstaaten und beseitigen
schliesslich Zélle und sonstige Abgaben gleicher Wirkung, die auf der Ein-
fuhr oder im Zusammenhang mit der Einfuhr von Waren erhoben werden,
welchen gemiss Artikel 4 die Zollbehandlung der Zone zusteht, ausge-

|
|

nommen die gemiss Artikel 6 notifizierten Zélle sowie andere in-Artikel 6:

genannte Abgaben. Diese Zolle oder sonstigen Abgaben werden im fol-
genden <Einfuhrzélle» genannt.

,

2. (a) Von jedem der folgenden Daten an erheben die Mitgliedstaaten
auf keiner Ware Einfuhrzolle, die hoher sind als der fiir das jeweilige Da-
tum angegebene Prozentsatz des Ausgangszolls:

1. Juli 1960 80 Prozent
1.Januar 1962 70 Prozent
1. Juli 1963 60 Prozent
1.Januar 19656 50 Prozent
1. Januar 1966 40 Prozent
1. Januar 1967 30 Prozent
1. Januar 1968 20 Prozent
1. Januar 1969 10 Prozent

(b) Vom 1. Januar 1970 an erheben die Mitgliedstaaten keine Einfuhr-

z6lle mehr.

3. Unter dem in Absatz 2 dieses Artikels genannten Ausgangszoll
fiir eine Ware ist, vorbehaltlich des Anhangs A, der von jedem Mitglied-

staat am 1. Januar 1960 auf Einfuhren dieser Ware aus anderen Mitglied-

staaten angewandte Einfuhrzoll zu verstehen.

4. Jeder Mitgliedstaat erkldrt sich bereit, niedrigere als die in Absatz 2
dieses Artikels angegebenen Einfuhrzélle anzuwenden, wenn er der An-
sicht ist, dass seine wirtschaftliche und finanzielle Lage sowie diejenige
des betreffenden Wirtschaftszweiges dies gestatten.

5. Der Rat kann jederzeit beschliessen, dass Einfuhrzélle schneller ge-
senkt oder friiher beseitigt werden als in Absatz 2 dieses Artikels vorge-
sehen ist. Zwischen dem 1. Juli 1960 und dem 31. Dezember 1961 priift der
Rat, ob ein solcher Beschluss iiber die von einigen oder allen Mitglied-
staaten angewandten Einfuhrzolle fiir einige oder alle Waren gefasst wer-
den kann.

Artikel 4
Zollbehandlung der Zone

1. Fiir die Zwecke der Artikel 3 bis 7 und vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Anhanges B wird die Zollbehandlung der Zone jenen Waren ge-
wihrt, die vom Gebiet eines Mitgliedstaates aus nach dem Gebiet des ein-
fithrenden Mitgliedstaates versandt werden und deren Zonenursprung durch
Erfiillung einer der folgenden Bedingungen gegeben ist:

(a) siesind ginzlich in der Zone erzeugt worden;

(b) sie fallen unter eine in den Listen der Verarbeitungsvorgéinge
laut Beilagen I und II zum Anhang B enthaltene Warenbeschreibung und
sind in der Zone gemiss dem entsprechenden in diesen Listen beschriebe-
nen ursprungsbegriindenden Verarbeitungsvorgang erzeugt worden;

(¢) im Falle von Waren, die nicht in Beilage II zum Anhang B enthal-
ten sind: sie sind in der Zone erzeugt worden, und der Wert aller in irgend
einem Stadium der Erzeugung verwendeten Materialien, die von Gebieten
ausserhalb der Zone eingefiihrt wurden oder unbestimmten Ursprungs
sind, iiberschreitet nicht 50 Prozent des Ausfuhrpreises dieser Waren.

2. Fiir die Zwecke des Absatzes 1, lit. (a), (b) und (c) dieses Artikels

sind Materialien, die in der Grundstoffliste laut Beilage III zum Anhang B

enthalten und.die in dem dort beschriebenen Zustande bei einem Produk-
.tionsvorgang innerhalb der Zone verwendet worden sind, so zu behandeln,
.als;;ob'sie keine von ausserhalb der Zone eingefiihrten Teile enthielten.

b 3 “Keine Bestimmung dieses Uebereinkommens hindert einen Mitglied-
“Staat daran, irgendwelchen aus dem Gebiet eines andern Mitgliedstaates
emgeﬁihrten Waren die Zollbehandlung der Zone zu gewihren, sofern glei-
chen aus'dem Gebiet irgendeines Mitgliedstaates eingefithrten Waren die-
selbe Behandlung zuteil wird.

4. Die fiir die Handhabung und wirksame Anwendung dieses Artikels
erforderlichen Bestimmungen sind in Anhang B enthalten.

5. Der Rat kann Aenderungen der Bestimmungen dieses Artikels und
des Anhangs B beschliessen.

6. Der Rat priift von Zeit zu Zeit, in welcher Hinsicht dieses Ueber-
einkommen geindert werden kann, um die reibungslose Handhabung der
Ursprungsregeln zu gewihrleisten und insbesondere um sie einfacher und
freiziigiger zu gestalten.

Artikel 5
Handelsverzerrungen

1. Im Sinne dieses Artikels liegt eine Handelsverzerrung vor, wenn

(a) die Einfuhr einer bestimmten Ware in das Gebiet eines Mitglied-
staates aus dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates zunimmt, weil

(i) der einfiihrende Mitgliedstaat gemiss Artikel 3 oder 6 die
Zoslle und Abgaben auf jener Ware gesenkt oder beseitigt hat
und

(ii) die vom ausfiihrenden Mitgliedstaat erhobenen Zélle oder Ab-

b gaben auf Einfuhren von Rohstoffen oder Zwischenprodukten,
die bei der Erzeugung der betreffenden Ware verwendet

werden, wesentlich niedriger sind als die entsprechenden vom
einfiihrenden Mitgliedstaat erhobenen Zélle und Abgaben, und

(b) diese Einfuhrzunahme einer im Gebiete des einfiihrenden Mitglied-
staates’ bestehenden Erzeugung ernstlichen Schaden zufiigt oder zufiigen
konnte.

2. Der Rat widmet der Frage der Handelsverzerrungen und ihrer Ur-
sachen laufend seine Aufmerksamkeit. Er fasst diejenigen Beschliisse, die
erforderlich sind, um den Ursachen von Handelsverzerrungen entgegenzu-
wirkeny entweder indem er die Ursprungsregeln gemiss Absatz 5 des Ar-
tikels 4 #@ndert, oder auf andere ihm angemessen erscheinende Weise.

3. .Jeder Mitgliedstaat kann besonders dringliche Fille von Handels-
verzerrungen vor den Rat bringen. Der Rat fasst seinen Beschluss so rasch
‘als ‘moglich, im allgemeinen innerhalb eines Monats. Der Rat kann mit
Mehrheitsbeschluss die Erméchtigung zu voriibergehenden Massnahmen zur
Wahrung der Lage des betreffenden Mitgliedstaates erteilen. Solche Mass-
nahmen dirfen nicht linger aufrechterhalten werden, als fiir die Durch-
filhrung des in Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Verfahrens erfor-

“derlich ist, hchstens aber zwei Monate, es sei denn, dass der Rat in Aus-
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nahmefillen mit Mehrheitsbeschluss die Ermichtigung zur Verlingerung
dieser Frist um weitere zwei Monate erteilt.

4. Ein Mitgliedstaat, der die Senkung der wirksamen Héohe seiner Zdlle
oder Abgaben auf einer Ware erwiigt, welcher die Zollbehandlung der Zone
nicht zusteht, notifiziert dies dem Rat soweit méglich mindestens dreissig
Tage vor dem Inkrafttreten dieser Senkung und zieht Bedenken eines an-
deren Mitgliedstaates, dass die Senkung zu Handelsverzerrungen .fiihren
konnte, in Erwidgung. Die auf Grund dieses Absatzes erhaltenen Mittei-
lungen diirfen niemandem ausserhalb der Dienststellen der Assoziation oder
der Regierungsstellen der Mitgliedstaaten bekanntgegeben werden.

5.'Wenn die Mitgliedstaaten Aenderungen ihrer Zoélle oder Abgaben
auf einer Ware erwigen, welcher die Zollbehandlung der Zone nicht zu-
steht, nehmen sie gebiihrend darauf Riicksicht, dass es erwiinseht ist, sich
daraus ergebende Handelsverzerrungen zu vermeiden. In. solchen Fillen
kann jeder Mitgliedstaat, naeh dessen Ansicht eine Handelsverzerrung vor-
liegt, die Angelegenheit gemiss ‘Artikel 31 vor den Rat bringen.

6. Wird bei der Priifung einer Beschwerde gemiss Artikel 81 auf ei-
nen Untersehied in der Hoéhe der Zolle oder Abgaben auf einer Ware hin-
gewiesen, weleher die Zollbehandlung der Zone nicht zusteht, so wird die-
ser Unterschied nur dann beriicksichtigt, wenn der Rat mit Stimmen-
mehrheit feststellt, dass eine Handelsverzerrung vorliegt.

7. Der Rat iiberpriift von Zeit zu Zeit die Bestimmungen dieses Arti-
kels und kann ihre Aenderung besehliessen.

Artikel 6
Fiskalzélle und interne Steuern
1. Die Mitgliedstaaten

(a) erheben auf eingefiihrten Waren direkt oder indirekt keine héheren
fiskalisehen Abgaben als direkt oder indirekt auf gleichen inlidndischen
Waren erhoben werden, noch erheben sie solche Abgaben auf eine andere
Weise derart, dass fiir gleiche inldndische Waren ein wirksamer Schutz
erzielt wird;

(b) erheben auf eingefiihrten Waren einer. Art, die sie nicht oder
nicht in wesentlichen Mengen selbst erzeugen, keine fiskalischen Abgaben
derart, dass ein wirksamer Sehutz fiir die inldndische Erzeugung von Waren
anderer Art erzielt wird, welche die eingefiihrten Waren ersetzen kdénnen,
mit ihnen in unmittelbarem Wettbewerb stehen und im Einfuhrland weder
direkt noeh indirekt dureh fiskalisehe Abgaben gleichwertig belastet sind.

Diese Verpflichtungen werden durch die Mitgliedstaaten gemiss den Ab-
sidtzen 2 und 3 dieses Artikels erfiillt.

2. Die Mitgliedstaaten fiithren keine neuen mit Absatz 1 dieses Artikels

unvereinbaren fiskalischen Abgaben ein und #ndern eine bestehende fis--

kalische Abgabe nicht derart, dass das in der fiskalischen Abgabe enthaltene
wirksame Sehutzelement, d.h. der mit Absatz 1 dieses Artikels unverein-
bare Teil dieser Abgabe, iiber jenen Stand erhdht wird, der an demjenigen;
Datum in Kraft war, auf das in Absatz 3 des Altlkels 3.zur Bestlmmung desl
Ausga‘ngszolles Bezug genommen wird.

3. (a) Bei jeder internen Steuer oder sonstigen intemen Ahgabe be-i
seitigen die Mitgliedstaaten jedes wirksame Schutzelement spitestehs bis
zum 1. Januar 1962.

(b) Bei jedem Fiskalzoll bqseitigen die Mitgliedstaaten entweder

(i) jedes in dem Zoll enthaltene wirksame Schutzelement ‘durch
schrittweise Senkung, wie dies in Artikel 3 fiir Einfuhrzélle’
vorgesehen ist, oder

(ii) jedes in dem Zoll enthaltene wirksame Schutzelement spite-.
stens bis zum 1. Januar 1965. i

(c) Jeder Mitgliedstaat notifiziert dem Rat spitestens bis zum:
1. Juli 1960 alle Zdlle, auf die er die Bestimmungen von lit. (b) (ii) dieses
Absatzes anwenden wird.

4. Jeder Mitgliedstaat notifiziert dem Rat jede von ihm erhobene fiska-
lisehe Abgabe, bei der die Sitze oder die fiir die Veranlagung oder den
Bezug massgebenden Bedingungen bei den eingefiihrten und den gleichen:
inléndischen Waren nieht iibereinstimmen, sobald nach seiner Ansicht diese’
Abgabe mit Absatz 1 lit. (a) dieses Artikels vereinbar ist oder in Einklang.
gebraeht worden ist. Jeder Mitgliedstaat erteilt auf Ersuchen jedes anderen:
Mitgliedstaates Auskunft iiber die Anwendung der Absitze 1, 2 und 3 dieses’
Artikels.

5. Jeder Mitgliedstaat notifiziert derr{ Rat die Fiska]z‘élle,‘ auf die er
die Bestimmungen dieses Artikels anzuwenden beabsichtigt.

6. Im Sinne dieses Artikels sind unter

(a) «fiskalischen Abgaben» Fiskalzélle, interne Steuern und sonstige:
interne Abgaben auf Waren zu verstehen;

(b) «Fiskalzéllen» Zélle und sonstige dhnliche Abgaben zu verstehen,
die in erster Linie zur Erz1elung von oOffentlichen Einnahmen erhoben
werden;

(c) <eingefiihrten Waren» solche Waren zu verstehen, denen gemiss
den Bestimmungen des Artikels 4 die Zollbehandlung der Zone gewihrt wird..

Artikel 7
Zollriickvergiitungen («drawback»)

1. Jeder Mitgliedstaat kann vom 1.Januar 1970 an die Gewidhrung der
Zollbehandlung der Zone fiir Waren verweigern, die in den Genuss einer.
von jenen Mitgliedstaaten gewidhrten Zollriickvergiitung gelangt sind, in
deren Gebiet die Waren den Produktionsvorgingen unterzogen worden sind,
die dem Anspruch auf ihren Zonenursprung zugrunde liegen. Bei An-
wendung dieses Absatzes gewidhrt jeder Mitgliedstaat den Einfuhren aus
den Gebieten aller Mitgliedstaaten dieselbe Behandlung.

2. Diese Bestimmungen gelten sinngemiss fiir Zollriickvergiitungen.auf
eingefiihrten Materialien, die in den Anhiéngen D und E enthalten sind.

3. Vor dem 31. Dezember 1960 beschliesst der Rat, welche Bestimmm‘l-
gen iiber Zollriickvergiitungen in der Zeit zwischen dem 31. Dezember 1961
und dem'1. Januar 1970 anzuwenden sind.

4. Der Rat kann jederzeit nach dem gemiss Absatz 3 dieses Artikels
gefassten Besehluss priifen, ob zusitzliche oder abweichende Bestimmungen
iiber Zollriickvergiitungen nach dem 31.Dezember 1961 erforderlich sind,
und er kann besehliessen, dass solche Bestimmungen anzuwenden sind.

5. Im Sinne dieses Artikels

(a) ist unter ¢Zollriickvergiitung» («drawback») jede Einrichtung fiir
teilweise oder ginzliche Riickerstattung oder fiir teilweisen oder génzlichen
Erlass von Zoéllen auf eingefiilhrten Materialien zu verstehen, sofern diese
Einrichtung ausdriicklich oder in ihrer Wirkung die Rickerstattung oder
den Erlass zulisst, wenn gewisse Waren oder Materialien ausgefithrt, nicht
aber wenn sie dem inldndischen Verbrauch zugefiihrt werden;

(b) schliesst «Erlass» die Zollfreiheit fiir Materinlien ein, die nach
Freihifen oder anderen Pldtzen mit dhnlichen Zollprivilegien verbracht
wurden;

(e) sind unter «Zollen» zu verstehen:

(i) alle Abgaben auf der Einfuhr oder im Zusammenhang mit der
Einfuhr, ausgenommen fiskalische Abgaben, auf die Artikel 6
Anwendung findet, sowie

(ii) jedes Schutzelement in solchen fiskalischen Abgaben;

(d) haben «Materialien» und «Produktionsvorgang» die gleiche Bedeu-
tung wie in Regel 1 des Anhanges B.

Artikel 8
Verbot von Ausfuhrzéllen

1. Die Mitgliedstaaten diirfen Ausfuhrzolle weder einfiihren noch er-
héhen und vom 1. Januar 1962 an keine solchen Zolle mehr anwenden.

2. Die Bestimmungen dieses Artikels hindern keinen Mitgliedstaat
daran, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass
durch Wiederausfuhr die Zodlle, die er auf Ausfuhren nach Gebicten ausser-
halb der Zone anwendet, umgangen werden.

3. Im Sinne dieses Artikels sind unter «Ausfuhrzéllen» alle Zélle oder
Abgaben mit gleicher Wirkung zu verstehen, die auf der Ausfuhr oder im
Zusammenhang mit der Ausfuhr von Waren vom Gebicte eines Mitglied-
staates nach dem Gebiete eines andern Mitgliedstaates erhoben werden.

Artikel 9
Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Zollverwaltung

Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Massnahmen, einschliesslich

_Vorkehrungen fiir die administrative Zusammenarbeit, um zu gewiihrléisten,
/dass die Bestimmungen der Artikel 3 bis 7 und der Anhiinge A und B wirksam

und entsprechend abgestimmt angewandt werden. Dabei.beriicksichtigen
sie’die Notwendigkeit, die dem Handel auferlegten Formalititen soweit als
méglich zu verringern und allseitig’ zufriedenstellende Losungen -aller sich
aus der Handhabung dieser Bestimmungen ergebenden Schwierigkeiten
herbeizufiihren.

Artikel 10
Mengenmissige Einfuhrbeschriinkungen

1. Die Mitgliedstaaten diirfen mengenmiissige Beschriinkungen der
Einfuhr von Waren aus dem Gebiet anderer Mitgliedstaaten weder einfiih-
ren noch verscharfen.

2. Die Mitgliedstaaten beseitigen solche mengenmiissigen Beschriin-
kungen sobald als méglich, spétestens jedoch bis zum 31. Dezember 1969.

3. Jeder Mitgliedstaat lockert fortschreitend die mengenmiissigen Be-
schrinkungen, und. zwar derart, dass eine angemessene Ausweitung des
Handelsverkehrs als Ergebnis der Anwendung der Artikel 3 und 6 nicht
vereitelt wird und fiir den betreffenden Mitgliedsiaat in den dem 1. Januar
1970 unmittelbar, vorangehenden Jahren keine schwerwicgenden Probleme
entstehen.

4. Jeder Mitgliedstaat wendet die Bestimmungen dieses Artikels der-
art an, dass allen anderen Mitgliedstaaten die gleiche Behandlung zuteil
wird.

5. Am 1. Juli 1960 erdffnen die Mitgliedstaaten fiir alle Waren, die
mengenméssigen Beschrinkungen unterliegen, Globalkontingente in einem
Ausmass, das die entsprechenden Ausgangskontingente um mindestens
20 Prozent iibersteigt. Im Falle von Kontingenten, die auch Nichtmitglied-
staaten offen stehen, umfassen die Globalkontingente, zusiitzlich zu den um
mindestens 20 Prozent erhéhten Ausgangskontingenten, auch mindestens
das Ausmass der im Kalenderjahr 1959 aus diesen Nichimitgliedstaaten
getédtigten Einfuhren.

6. Wenn ein Ausgangskontingent null betrigt oder bedeutuneslos ist,
sorgen die Mitgliedstaaten dafiir, dass das am 1. Juli 1960 zu e:”(fnende
Kontingent eine angemessene Hohe hat. Vor oder nach dar Beiflning eines
solchen Kontingents kann jeder Mitgliedstaat Konsulwtionen iiber dessen
angemessene Hohe einleiten.

7. Am 1. Juli 1961 und am 1. Juli jedes folgenden Jahres erhohen die
Mitgliedstaaten jedes gemiss den Absdtzen 5 und 6 dieses Artikels fest-
gesetzte Kontingent in einem Ausmass, das mindestens 20 Prozent des ge-
miss diesem Artikel jeweils erhdhten Ausgangskontingentes entspricht.

8. Falls ein Mitgliedstaat der Auffaswng ist, dass die Anwendung der
Absitze 5 bis T dieses Artikels auf eine Ware ihm ernstliche Schwierig-
keiten verursachen wiirde, kann er dem Rat andere Regelungen fiir diese

“Ware vorschlagen. Der Rat kann mit Mehrheitsbeschluss diesen Mitglied-

staat ermichtigen, solche andere Regelungen anzuwenden, die dem Rat an-
gemessen erscheinen.

9. Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Rat die Einzelheiten iiber die
gemiss den Bestimmungen dieses Artikels erdffneten Konlingente.



20. 1. 1960 3

N° 15 — 21

10. Der Rat iiberpriift vor dem 81. Dezember 1961 und danach von
Zeit zu Zeit die Bestimmungen dieses Artikels und die von den Mitglied-
staaten bei ihrer Anwendung gemachten Fortschritte und kann beschlies-
sen, dass zusitzliche oder abweichende Bestimmungen anzuwenden sind.

11. Im Sinne dieses Artikels

(a) sind unter e¢mengenmissigen Beschrinkungen» Verbote oder Be-
schrinkungen von Einfuhren aus dem Gebiet anderer Mitgliedstaaten zu
verstehen, gleichgiiltig ob sie durch Kontingente, Einfuhrbewilligungen
oder andere Massnahmen gleicher Wirkung, einschliesslich einfuhrbe-
schrinkender administrativer Massnahmen und Vorschriften wirksam ge-
macht werden;

(b) ist unter ¢Ausgangskontingent> jedes Kontingent oder die Summe
aller festgesetzten Kontingente, zuziiglich der Summe aller anderweitig
mengenmaissig beschrinkten Einfuhren, zu verstehen, die fiir Waren fest-
gesetzt sind, welche im Kalenderjahr 1959 aus dem Gebiet anderer Mitglied-
staaten eingefiihrt wurden; oder im Falle von Globalkontingenten, die
Nichtmitgliedstaaten offen stehen, die Summe der im Rahmen solcher Kon-
tingente aus Mitgliedstaaten im Kalenderjahr 1959 erfolgten Einfuhren;

(e) ist unter «Globalkontingent» ein Kontingent zu verstehen, auf
Grund dessen der Inhaber einer Einfuhrbewilligung oder einer sonstigen
Ermichtigung zur Einfuhr berechtigt ist, unter das Kontingent fallende
Waren aus allen Mitgliedstaaten sowie anderen Staaten, fiir die das Kon-
tingent Geltung hat, einzufiihren.

Artikel 11
Mengenmissige Ausfuhrbeschrinkungen

1. Die Mitgliedstaaten diirfen Verbote oder Beschridnkungen der Aus-
fuhr von Waren nach anderen. Mitgliedstaaten weder einfiihren noch ver-
schidrfen, gleichgiiltig ob dies durch Kontingente, Ausfuhrbewilligungen
oder andere Massnahmen mit gleicher Wirkung erfolgt. Sie heben alle der-
artigen Verbote oder Beschridnkungen spétestens bis zum 31. Dezember
1961 auf.

2. Die Bestimmungen dieses Artikels hindern keinen Mitgliedstaat
daran, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um zu verhindern,
dass durch Wiederausfuhr die Beschridnkungen seiner Ausfuhr nach Ge-
bieten ausserhalb der Zone umgangen werden.

Artikel 12
Ausnahmen

Unter der Voraussetzung, dass die nachstehenden Massnahmen nicht
als ein Mittel zur willkiirlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung
zwischen den Mitgliedstaaten oder als eine verschleierte Beschrinkung des
Handels zwischen ihnen gehandhabt werden, hindert keine Bestimmung
der Artikel 10 und 11 einen Mitgliedstaat daran, Massnahmen zu treffen'
oder durchzufiihren,

' 4

(a) die zum Schutz der 6ffentlichen Sittlichkeit erforderlich sind;-‘

(b) die zur Verhiitung von Stérungen der 6ffentlichen Sicherheit, ins-
besondere von Verbrechen, erforderlich sind;

(c) die zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen,
Tieren oder Pflanzen erforderlich sind;

(d) die erforderlich sind, um die Einhaltung von Gesetzen oder Ver-
waltungsanordnungen zu gewihrleisten, die sich auf die Durchfiihrung
von Zollmassnahmen, die Klassifizierung, die Giiteriiberwachung oder die
Zulassung zum Verkauf von Waren beziehen, oder auf die Ausiibung von
Monopolen durch staatliche oder mit ausschliesslichen oder besonderen
Vorrechten ausgestattete Unternehmungen;

(e) die erforderlich sind, um das gewerbliche Eigentum oder Urheber-
rechte zu schiitzen und irrefiihrende Praktiken zu verhindern;

(f) die sich auf Gold und Silber beziehen;

(g) die sich auf Waren beziehen, die von Gefingnisinsassen erzeugt
werden; .

(h) die dem Schutze nationalen Kulturgutes von kiinstlerischem, hi-
storischem oder archdologischem Wert dienen.

Artikel 13
Staatliche Beihilfen
1. Die Mitgliedstaaten diirfen

(a) die in Anhang C beschriebenen Arten von Beihilfen fiir Ausfuh-
ren von Waren nach anderen Mitgliedstaaten, oder

(b) jede sonstige Art von Beihilfe, deren Hauptzweck oder Hauptwir-
kung darin besteht, die vom Abbau oder Fehlen der Zélle und mengenmés-
sigen Beschrinkungen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten erwarte-
ten Vorteile zu vereiteln,

weder aufrechterhalten noch einfiihren.

2. Werden durch die seitens eines Mitgliedstaates gewidhrte Beihilfe,
auch wenn sie nicht zu Absatz 1 dieses Artikels in Widerspruch steht, die
vom Abbau oder Fehlen der Zdlle und mengenmissigen Beschridnkungen
im Handel zwischen den Mitgliedstaaten erwarteten Vorteile vereitelt, und
ist das in Artikel 31, Absatz 1 bis 3 festgelegte Verfahren eingehalten wor-
den, so kann der Rat mit Mehrheitsbeschluss jeden Mitgliedstaat ermich-
tigen, gegeniiber dem die Beihilfe gewdhrenden Mitgliedstaat die Erfiillung
jener Verpflichtungen aus diesem Uebereinkommen auszusetzen, bei de-
nen dies der Rat fiir angemessen erachtet.

3. Der Rat kann Aenderungen der Bestimmungen dieses Artikels und
des Aahangs C beschliessen.

Artikel 14
Oeffentliche Unternehmungen

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass wihrend des Zeitraumes
vom 1. Juli 1960 bis zum 31. Dezember 1969 in den Praktiken der &ffent-
lichen Unternehmungen fortschreitend beseitigt werden:

(a) Massnahmen, die fiir die einheimische Produktion einen Schutz be-
wirken, der mit diesem Uebereinkommen unvereinbar wire, wenn er durch
Z6lle oder Abgaben gleicher Wirkung, durch mengenmissige Beschrinkun-
gen oder staatliche Beihilfen erzielt wiirde; oder

(b) Diskriminierungen im Handel aus Griinden der Nationalitdt, so-
weit dadurch die vom Abbau oder Fehlen der Zolle und mengenmissigen
Beschrinkungen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten erwarteten Vor-
teile vereitelt werden.

2. Soweit die Bestimmungen des Artikels 15 die Téatigkeit der &ffent-
lichen Unternehmungen betreffen, ist er auf sie in gleicher Weise wie auf
andere anzuwenden.

3. Die Mitgliedstaaten. sorgen dafiir, dass keine neuen Praktiken der
in Absatz 1 dieses Artikels beschriebenen Art eingefiihrt werden.

4. Wo die Mitgliedstaaten nicht die erforderlichen gesetzlichen Be-
fugnisse haben, auf die Titigkeit der regionalen oder lokalen Behdrden
oder der von diesen abhingigen Unternehmungen bestimmenden Einfluss
zu nehmen, trachten sie dennoch zu erreichen, dass diese Behdrden oder
Unternehmungen den Bestimmungen dieses Artikels nachkommen.

5. Der Rat widmet den Bestimmungen dieses Artikels laufend seine
Aufmerksamkeit und kann ihre Aenderung beschliessen.

6. Im Sinne dieses Artikels sind unter «offentlichen Unternehmungen»
zentrale, regionale oder lokale Behorden, 6ffentliche Betriebe und jede
sonstige Organisation zu verstehen, durch die ein Mitgliedstaat rechtlich
oder tatséchlich die Einfuhr aus oder die Ausfuhr nach dem Gebiet eines
anderen Mitgliedstaates kontrolliert oder merklich beeinflusst.

Artikel 15
Wettbewerbsbeschrinkende Praktiken

1. Die Mitgliedstaaten anerkennen, dass die folgenden Praktiken mit
diesem Uebereinkommen insoweit unvereinbar sind, als sie die vom Abbau
oder Fehlen der Einfuhrzélle und mengenmissigen Beschrinkungen im
Handel zwischen den Mitgliedstaaten erwarteten Vorteile vereiteln:

(a) Vereinbarungen zwischen Unternehmungen, Beschliisse von Ver-
einigungen von Unternehmungen und zwischen Unternehmungen abge-
stimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschrinkung oder
Verfilschung des Wettbewerbs innerhalb der Zone bezwecken oder bewir-
ken;

(b) Handlungen, durch die eine oder mehrere Unternehmungen eine

“beherrschende Stellung in der Zone oder in qmem weseuthchen Teil .der-

selben in unlauterer Weise ausniitzen.

"2. Sind Praktiken der in Absatz 1 dieses Artikels beschriebenen Art
gemidss Artikel 31 vor den Rat gebracht worden, so kann der Rat in einer
Empfehlung gemiss Absatz 3 oder in einem Beschluss gemiass Absatz 4
des Artikels 31 Vorsorge fiir die. Verdffentlichung eines Berichtes iiber
die Angelegenheit treffen.

3. (a) Im Lichte der gewonnenen Erfahrungen priift der Rat spétestens
bis zum 31. Dezember 1964 und kann auch jederzeit danach priifen, ob zu-
sétzliche oder abweichende Bestimmungen erforderlich sind, um auf die
von wettbewerbsbeschrinkenden Praktiken oder von beherrschenden Un-
ternehmungen ausgehenden Folgen fiir den Handel zwischen den Mitglied-
staaten einzuwirken.

(b) Eine solche Priifung schliesst folgende Punkte ein:

(i) Bestimmung der wettbewerbsbeschrinkenden Praktiken oder
der beherrschenden Unternehmungen, mit denen der Rat be-
fasst werden sollte;

(ii) Methoden zur Beschaffung von Auskiinften iiber wettbe-
werbsbeschrinkende Praktiken oder beherrschende Unter-
nehmungen;

(iii) Verfahrensregeln fiir Untersuchungen;

(iv) die Frage, ob dem Rat das Recht zur Einleitung von Unter-
suchungen iibertragen werden sollte.

(¢) Der Rat kann die Bestimmungen beschliessen, die als Ergebnis
der in den lit. (a) und (b) dieses Absatzes vorgesehenen Priifung erfor-
derlich scheinen.

Artikel 16
Niederlassung

1. Die Mitgliedstaaten anerkennen, dass Beschrinkungen hinsicht-
lich der Niederlassung und des Betriebes von Unternehmungen auf ihren
Gebieten durch Staatsangehdrige anderer Mitgliedstaaten, wodurch * die-
sen Staatsangehdérigen eine weniger giinstige Behandlung zuteil wird als
ihren eigenen, nicht derart angewandt werden sollten, dass die vom Abbau
oder Fehlen der Z6lle und mengenmissigen Beschriankungen im Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten erwarteten Vorteile vereitelt werden.

2. Die Mitgliedstaaten wenden neue Beschrinkungen nicht derart an,
dass sie zu dem in Absatz 1 dieses Artikels festgelegten Grundsatz in Wider-
spruch stehen.

3. Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Rat innerhalb einer von ihm
beschlossenen Frist die Einzelheiten aller Beschrinkungen, die sie derart
anwenden, dass auf ihren Gebieten hinsichtlich der in Absatz 1 dieses
Artikels erwihnten Angelegenheiten den Staatsangehdrizen anderer Mit-

gliedstaaten eine weniger gunstlge Behandlung als ihren eigenen zuteil
wird.
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4. Der Rat priift spdtestens bis zum 31. Dezember 1964 und kann auch
jederzeit danach priifen, ob zusitzliche oder abweichende Bestimmungen
erforderlich sind, um den in Absatz 1 dieses Artikels festgelegten Grund-
satz zu verwirklichen, und kann die hierfiir erforderlichen Bestimmungen
beschliessen.

5. Keine Bestimmung dieses Artikels hindert einen Mitgliedstaat daran,
Massnahmen zur Kontrolle der Einreise, des Aufenthalts, der Erwerbs-
tatigkeit und der Ausreise von Auslindern zu treffen oder durchzufiihren,
wenn solche Massnahmen aus Griinden der éffentlichen Ordnung, Volks-
gesundheit, 6ffentlichen Sittlichkeit oder der nationalen Sicherheit gerecht-
fertigt sind, oder Massnahmen, die einer schweren Storung des Gleich-
gewichtes i sozialen oder demographischen Gefilge jenes Mxtglledstaates
vorbeugen.

6. Im Sinne dieses Artikels

(a) sind hinsichtlich eines Mltglledstaates unter ¢Staatsangehdrigen»
zu verstehen:

(i) natiirliche Personen, welche die Staatsangehorigkeit dieses
Mitgliedstaates besitzen, und

(ii) Gesellschaften und andere juristische Personen, die auf dem
Gebiet dieses Mitgliedstaates in Uebereinstimmung mit den
Gesetzen dieses Staates gegriindet worden sind und von ihm
als inldndisch angesehen werden, vorausgesetzt, dass sie fiir
auf Gewinn gerichtete Zwecke gebildet wurden, ihren sat-
zungsmissigen Sitz und ihre zentrale Verwaltung in der Zone
haben und dort einen wesentllchen Teil ihrer Tdtigkeit ent-
falten;

(b) sind unter <wirtschaftlichen Unternehmungen» jede Art wirt-
schaftlicher Unternehmungen fiir die Erzeugung von oder den Handel mit
Waren, die Zonenursprung haben, zu verstehen, gleichgiiltig ob diese Un-
ternehmurgen von natiirlichen Personen oder durch Vertretungen, Zweig-
niederlassungen, Gesellschaften oder andere juristische Personen betrie-
ben werden.

Artikel 17

Einfuhr von Waren, die Gegenstand eines Dumpings oder
subventioniert sind

1. Keine Bestimmung dieses Uebereinkommens hindert einen Mitgli~d-
staat daran, im Einklang mit seinen sonstigen internationalen Verpflich-
tungen Massnahmen gegen die Einfuhr von Waren zu ergreifen, die Gegen-
stand eines Dumpings oder subventioniert sind.

2. Waren, die aus dem Gebiete eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines
andern Mitgliedstaates ausgefiihrt und seit ihrer Ausfuhr nicht bearbeitet
wurden, werden bei der Wiedereinfuhr in das Gebiet des erstgenannten
Mitgliedstaates frei von mengenmissigen Beschrinkungen und Massnah=
men gleicher Wirkung zugelassen. Sie werden auch frei von Zéllen und Ab-
gaben gleicher Wirkung zugelassen; doch kénnen Vergiinstigungen, die
wegen der Ausfuhr aus dem Gebiet des erstgenannten Mxtghedstaates m
Form von Zo]lrﬂckvergutungen (cdrawback)) Zollbefrelungen oder in a.n-
derer Form gewdhrt wurden, riickgingig gemacht werden.

3. Wenn eine Erzeugung im' Gebiet eines Mitgliedstaates ernstlichen
Schaden leidet oder von ernstlichem Schaden bedroht ist, weil in das Gebiet
eines andern Mitgliedstaates Waren eingefiihrt werden, die Gegenstand
eines Dumpings oder subventioniert sind, so priift der letztere Mitglied-
staat auf Ersuchen des ersteren die Mdglichkeit, im Einklang mit seinen
internationalen Verpflichtungen Massnahmen zur Behebung des eingetre-
tenen oder zur Abwendung des drohenden Schadens zu treffen.

Artikel 18
Ausnahmen aus Griinden der Sicherheit

1. Keine Bestimmung dieses Abkommens hindert einen Mitgliedstaat
daran, jene Massnahmen zu treffen, die er zum Schutz seiner wesentlichen

Sicherheitsinteressen als erforderlich erachtet, soweit diese Massnahmen |

(a) getroffen werden, um die Preisgabe von Informatwnen zu verhin- |

dern,

(b) sich auf den Handel mit Waffen, Munition oder Kriegsmaterial
oder auf die flir. Verteidigungszwecke unerldssliche Forschung, Ent-
wicklungsarbeit oder Erzeugung beziehen, vorausgesetzt, dass diese Mass-
nahmen nicht die Anwendung von Einfuhrzéllen oder mengenmissigen
Einfuhrbeschrinkungen umfassen, es sei denn, diese Beschrinkungen seien
gemiss Artikel 12 oder auf Grund einer vom Rat beschlossenen Ermachtl-
gung erlaubt,

(¢) getroffen werden, um zu gewshrleisten, dass fiir friedliche Zwecke
bestimmte Kernmaterialien und Atomausriistungen nicht militdrischen
Zwecken dienen, oder

(d) in Kriegszeiten oder bei schweren Spannungen in den internatio-
nalen Beziehungen getroffen werden.

2. Keine Bestimmung dieses Abkommens hindert einen Mitgliedstaat
daran, Massnahmen zur Erfiillung der Verpflichtungen zu treffen, die die- -

ser Mitgliedstaat zur Erhaltung des Friedens und der internationalen
Sicherheit eingegangen ist.

Artikel 19
Zahlungsbilanzschwierigkeiten

1. Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 10 kann jeder Mitglied-
staat im Einklang mit seinen anderen internationalen Verpflichtungen men-
genmissige Einfuhrbeschrinkungen zum Schutze seiner Zahlungsbllanz
einfiithren.

2. Ein Mitgliedstaat, der Massnahmen gemiss Absatz 1 dieses Artikels
trifft, notifiziert sie dem Rate womdglich vor deren Inkrafttreten. Der Rat
priift die Lage und widmet ihr laufend seine Aufmerksamkeit und kann je-
derzeit mit Stimmenmehrheit Empfehlungen machen, um schiddigende Aus-

T
wirkungen dieser Beschrinkungen zu mildern oder um dem betreffenden
Mitgliedstaat bei der Ueberwindung seiner Schwierigkeiten beizustehen.
Wenn die Zahlungsbilanzschwierigkeiten linger als 18 Monate andauern
und die angewandten Massnahmen das Funktionieren der Assoziation ernst-
haft storen, priift der Rat die Lage und kann, indem er auf die Interessen
aller Mitgliedstaaten Bedacht nimmt, durch Mehrheitsbeschluss besondere
Verfahren festlegen, um die Auswirkungen dieser Massnahmen abzuschwé-
chen oder auszugleichen.

3. Ein Mitgliedstaat, der Massnahmen gemiss Absatz 1 dieses Artikels
getroffen hat, nimmt auf seine Verpflichtung, Artikel 10 wiederum voll an-
zuwenden, Bedacht und unterbreitet dem Rat, sobald sich die Lage seiner
Zahlungsbilanz bessert, Vorschlige, wie dies erreicht werden soll. Er-
achtet der Rat diese Vorschlidge als nicht angemessen, so kann er diesem
Mitgliedstaat mit Stimmenmehrheit andere diesem Zwecke dienende Rege-
lungen empfehlen.

Artikel 20
Schwierigkeiten in bestimmten Wirtschaftszweigen

1. Wenn im Gebiet eines Mitgliedstaates

(a) ein bedeutendes Ansteigen der Arbeitslosigkeit in einem bestimm-
ten Wirtschaftszweig oder in einer bestimmten Gegend durch einen wesent-
lichen Riickgang der inlindischen Nachfrage nach einem einheimischen
Erzeugnis verursacht wird, und

(b) dieser Riickgang der Nachfrage auf eine Erhéhung der Einfuh-
ren aus dem Gebiet anderer Mitgliedstaaten als Ergebnis des fortschreiten-
den Abbaus der Zélle, Abgaben und mengenmissigen Beschrinkungen ge-
miss den Artikeln 3, 6 und 10 zurtickzufiihren ist,

so kann dieser Mitgliedstaat, ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieses
Uebereinkommens,

(i) diese Einfuhren durch mengenmissige Beschrinkungen auf
ein Ausmass begrenzen, das nicht geringer ist als das Aus-
mass dieser Einfuhren wihrend eines zwdlfmonatigen Zeit-
raumes, der im Laufe der letzten zw6lf Monate vor Inkraft-
treten der Beschrénkungen zu Ende gegangen ist; diese Be-
schrinkungen diirfen hdchstens achtzehn Monate aufrechter-
halten werden, es sei denn, der Rat erteile durch Mehrheits-
beschluss die Ermiachtigung zu ihrer Beibehaltung fiir die
Dauer und zu den Bedingungen, die er fiir angemessen er-
achtet; und

(ii) andere Massnahmen ergreifen, entweder anstelle der oder

neben den Einfuhrbeschrinkungen gemiss Ziffer (i) dieses

Absatzes, zu denen der Rat durch Mehrheitsbeschluss die

Ermichtigung erteilt.

2. Bei Anwendung von Massnahmen gemiss Absatz 1 dieses Artikels
behandelt ein Mitgliedstaat die Einfuhren aus dem Gebiet aller anderen Mit-
gliedstaaten gleich.

4 .8;-Bin Mitgliedstaat, der Beschrinkungen gemiss Absatz 1, Ziffer (i)
dieses Artikels anwendet, notifiziert sie dem Rat woméglich vor ihrem In-
krafttreten. Der Rat kann jederzeit diese Beschrénkungen priifen und mit
Stimmenmehrheit Empfehlungen machen, um schiddigende Auswirkungen
dieser Beschréinkungen zu mildern oder um dem betroffenen Mitgliedstaat
bei der Ueberwindung seiner Schwierigkeiten beizustehen.

4. Ist ein Mitgliedstaat zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem 1. Juli 1960
der Ansicht, dass die Anwendung des Artikels 3, Absatz 2, lit. (a) und des
Artikels 6, Absatz 3 auf irgendeine Ware zu der in Absatz 1 dieses Artikels
beschriebenen Lage fiihren wiirde, so kann er dem Rat einen andern Sen-
kungsplan fiir den betreffenden Einfuhrzoll oder fiir das betreffende
Schutzelement vorschlagen. Erachtet der Rat den Vorschlag als gerecht-
fertigt, so kann er diesen Mitgliedstaat durch Mehrheitsbeschluss ermich-
tigen, einen andern Senkungsplan anzuwenden, vorausgesetzt, dass die Ver-
pflichtungen zur endgiiltigen Beseitigung des Einfuhrzolles oder des
Schutzelementes gemiss Artikel 3 ,Absatz 2, lit. (b) und Artikel 6, Absatz 3
erfiillt werden. '

5. Wenn der Rat vor dem 1. Januar 1970 der Ansicht ist, dass auch nach-
her dhnliche Bestimmungen wie jene der Absdtze 1 bis 3 dieses Artikels
erforderlich sind, kann er beschliessen, dass solche Bestimmungen fiir
einen beliebigen Zeitraum nach diesem Datum gelten.

Artikel 21
Landwirtschaftliche Erzeugnisse

1. Im ‘Hinblick auf die besonderen fiir die Landwirtschaft massgeben-
den Erwigungen finden die Bestimmungen aller vorangegangenen Artikel
dieses Uebereinkommens, mit Ausnahme der Artikel 1 und 17, keine An-
wendung auf die in Anhang D enthaltenen landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse. Der Rat kann Aenderungen der Bestimmungen dieses Absatzes sowie
des Anhanges D beschliessen.

2. Die besonderen Bestimmungen, welche auf die genannten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse Anwendung finden, sind in den Artikeln 22 bis
25 festgelegt.

Artikel 22
Landwirtschaftspolitik und Zielsetzung

1. Die Mitgliedstaaten anerkennen, dass die von ihnen verfolgte Land-
wirtschaftspolitik darauf hinzielt,

(a) die Steigerung der Produktivitit und die rahone]le und wirtschaft-
liche Entwicklung der Erzeugung zu férdern,

(b) eine angemessene Stabilitit der Méirkte und eine hinreichende Ver-
sorgung der Verbraucher zu angemessenen Preisen zu erméglichen, und

(c) den in der Landwirtschaft titigen Personen einen angemessenen
Lebensstandard zu sichern.
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Bei der Verfolgung dieser Politik nehmen die Mitgliedstaaten auf die Inter-
essen anderer Mitgliedstaaten an der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse gebiihrend Bedacht und tragen den traditionellen Handelsbeziehungen
Rechnung.

2. Unter Beriicksichtigung dieser Politik setzt sich die Assoziation zum
Ziele, die Ausweitung des Handels zu erleichtern, damit den Mitgliedstaaten,
deren Wirtschaft weitgehend von der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse abhingt, eine angemessene Gegenseitigkeit ermoglicht wird.

Artikel 23
Landwirtschaftsabkommen zwischen Mitgliedstaaten .

1. In Verfolgung des in Artikel 22, Absatz 2 dargelegten Zieles und als
Grundlage fiir ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Landwirtschaft
haben einige Mitgliedstaaten Abkommen geschlossen, welche die zur Er-
leichterung der Ausweitung des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen zu ergreifenden Massnahmen, einschliesslich der Beseitigung von
Zollen auf gewissen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, festlegen. Falls
zwei oder mehrere Mitgliedstaaten zu einem spéteren Zeitpunkt solche Ab-
kommen schliessen, setzen sie vor deren Inkrafttreten die anderen Mitglied-
staaten davon in Kenntnis.

2. Die gemiss Absatz 1 dieses Artikels geschlossenen Abkommen sowie
alle von den Parteien vereinbarten Aenderungen dieser Abkommen bleiben
solange wie dieses Uebereinkommen in Kraft. Abschriften dieser Abkommen
werden den anderen Mitgliedstaaten unverziiglich nach Unterzeichnung
iibermittelt, und eine beglaubigte Abschrift wird bei der Regierung Schwe-
dens hinterlegt.

3. Alle Bestimmungen dieser Abkommen hinsichtlich der Zbélle finden
auch zugunsten aller anderen Mitgliedstaaten Anwendung, und die sich
daraus ergebenden Vorteile konnen, im Falle einer Abkommensédnderung,
nur mit Zustimmung aller Mitgliedstaaten zuriickgezogen werden.

Artikel 24
Beihilfen fiir die Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse

1. Ein Mitgliedstaat darf die Interessen anderer Mitgliedstaaten nicht
dadurch schiddigen, dass er fiir ein im Anhang D enthaltenes Erzeugnis
direkt oder indirekt Beihilfen gewdhrt, die ein Ansteigen seiner Ausfuhren
des betreffenden Erzeugnisses, verglichen mit den Ausfuhren in einem
nicht lange zuriickliegenden reprisentativen Zeitraum, zur Folge haben.

2. Vor dem 1. Januar 1962 verfolgt der Rat das Ziel, Regeln fiir die
schrittweise Abschaffung von Beihilfen fiir Ausfuhren, die fiir andere Mit-
gliedstaaten nachteilig sind, aufzustellen.

3. Die Befreiung eines ausgefiihrten Erzeugnisses von Zisllen, Steuern
oder sonstigen Abgaben, mit denen das gleiche Erzeugnis belastet wird,
wenn es fiir den inldndischen Verbrauch bestimmt ist, oder der Erlass oder
die Riickerstattung solcher Zolle, Steuern oder anderer Abgaben bis zum
angefallenen Betrag ist nicht als Beihilfe im Sinng dieses;Artikels zu
verstehen._ 2 A, o . Sasiar Mlunes usail

Artikel 25
Konsultationen iiber den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Der Rat widmet den Bestimmungen der Artikel 21 bis 25 laufend seine
Aufmerksamkeit und iiberpriift einmal jdhrlich die Entwicklung des Han-
dels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen innerhalb der Zone. Der Rat
priift, welche weiteren Massnahmen m Verfolgung des in Artikel 22 fest-
gelegten Zieles zu treffen sind.

Artikel 26
Fische und Meeresprodukte

1. Die Bestimmungen aller vorangegangenen Artikel dieses Ueberein-
kommens, mit Ausnahme der Artikel 1 und 17, finden auf die in Anhang E
enthaltenen Fische und Meeresprodukte keine Anwendung. Die besonderen
Bestimmungen, die auf die genannten Fische und Meeresprodukte Anwen-
dung finden, sind in den Artikeln 27 und 28 festgelegt.

2. Der Rat kann beschliessen, einzelne Erzeugnisse aus der in An-
hang E enthaltenen Liste zu streichen.

Artikel 27
Zielsetzung fiir den Handel mit Fischen und Meeresprodukten

Unter Beriicksichtigung der von den Mitgliedstaaten verfolgten natio-
nalen Politik und der in der Fischereiindustrie gegebenen besonderen Ver-
héltnisse setzt sich die Assoziation zum Ziel, die Ausweitung des Handels
mit Fischen und Meeresprodukten zu erleichtern, damit den Mitgliedstaaten,
deren Wirtschaft weitgehend von der Ausfuhr dieser Erzeugnisse abhingt,
eine angemessene Gegenseitigkeit erméglicht wird.

Artikel 28
Handel mit Fischen und Meeresprodukten

Der Rat beginnt vor dem 1. Januar 1961 die Priifung von Regelungen
fiir den Handel mit den im Anhang E enthaltenen Erzeugnissen, wobei auf
die in Artike] 27 festgelegte Zielsetzung Bedacht genommen wird. Diese
Priifung ist vor dem 1. Januar 1962 abzuschliessen.

Artikel 29
Unsichtbare Transaktionen und Ueberweisungen

Die Mitgliedstaaten anerkennen die Bedeutung der unsichtbaren Trans-
aktionen und Ueberweisungen fiir das gute Funktionieren der Assoziation.

Sie sind der Auffassung, dass die von ihnen im Rahmen anderer internatio-
naler Organisationen iibernommenen Verpflichtungen hinsichtlich der Frei-
ziigigkeit solcher Transaktionen und Ueberweisungen zurzeit ausreichend
sind. Unter gebiihrender Beriicksichtigung der weiteren internationalen
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten kann der Rat hinsichtlichsolcher Trans-
aktionen und Ueberweisungen jene anderen Bestimmungen beschliessen,
die wiinschenswert erscheinen.s

Artikel 30
Wirtschafts- und Finanzpolitik

Die Mitgliedstaaten anerkennen, dass die von ihnen verfolgte Wirt-
schafts- und Finanzpolitik die Wirtschaft anderer Mitgliedstaaten beein-
flusst, und beabsichtigen, diese Politik in einer solchen Weise zu verfolgen,
dags die Ziele der Assoziation gefordert werden. Die Mitgliedstaaten tauschen
regelmissig ihre Ansichten iiber die verschiedenen Gesichtspunkte dieser
von ihnen verfolgten Politik aus. Dabei beriicksichtigen sie die entsprechen-
den Arbeiten der Organisation fiir europdische wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und anderer internationaler Organisationen. Der Rat kann iiber An-
gelegenheiten, die diese Politik betreffen, Empfehlungen an die Mitglied-
staaten richten, soweit dies fiir die Verwirklichung der Ziele und fiir das
reibungslose Funktionieren der Assoziation erforderlich ist.

Artikel 31
Allgemeines Konsultations- und Beschwerdeverfahren

1. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass ein Vorteil, den ihm dieses
Uebereinkommen einrdumt, oder ein Ziel der Assoziation vereitelt wird oder
werden konnte, und kommt zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten keine
befriedigende Regelung zustande, so kann jeder dieser Mitgliedstaaten die
Angelegenheit vor den Rat bringen.

2. Der Rat trifft unverziiglich mit Stimmenmehrheit Vorkehrungen fiir
die Priifung der Angelegenheit. Diese Vorkehrungen konnen die Ueber-
weisung an ein gemiss Artikel 38 geschaffenes Priifungskomitee ein-
schliessen. Bevor der Rat gemiss Abbatz 3 dieses Artikels vorgeht, iiber-
weist er auf Ersuchen eines beteiligten Mitgliedstaates die Angelegenheit
einem sofchen Priifungskomitee. Die Mitgliedstaaten erteilen alle Infor-
mationen, die sie beschaffen kénnen, und helfen bei der Ermittlung des
Sachverhaltes mit.

8. Bei der Priifung der Angelegenheit zieht der Rat in Betracht, ob
festgestellt wurde, dass eine Verpflichtung aus diesem Uebereinkommen
nicht erfiillt wurde, und ob und inwieweit ein durch dieses Uebereinkommen
eingerdumter Vorteil oder ein Ziel der Assoziation vereitelt wird oder
werden kénnte. Im Lichte dieser Erwigungen und des Berichtes eines ge-
gebenenfalls eingesetzten Priifungskomitees kann der Rat mit Stimmen-
mehrheit an irgendeinen Mitgliedstaat jene Empfehlungen richten, die er
fiir angemessen erachtet.

' 4. Wenn ein Mitgliedstaat einer gemiss Absatz 3 dieses Artikels ge-
machten Emp'feh]ung njcht nachkommt oder nicht nachkommen kann, und
et Rat it Stimmenmehrheit feststellt, dass eine Verpflichtung aus diesem
Uebereinkommen nitht' erfullt” wurde, 'so kann der Rat durch Mehrheits-
beschluss jeden Mitgliedstaat erméchtigen, gegeniiber jenem Mitgliedstaat,
welcher der Empfehlung nicht nachgekommen ist, die Erfiillung jener Ver-
pflichtungén aus diesem Uebereinkommen auszusetzen, bei denen dies der
Rat fiir angemessen erachtet.

5. Solange die Angelegenheit in Priifung ist, kann jeder Mitgliedstaat
den Rat jederzeit ersuchen, ihn aus Griinden der Dringlichkeit zu erméchti-
gen, voriibergehende Massnahmen zur Wahrung seiner Lage zu ergreifen.
Ist der Rat der Ansicht, dass die Umstéande schwerwiegend genug sind, um
voriibergehende Massnahmen zu rechtfertigen, so kann er, ohne den Mass-
nahmen vorzugreifen, die er in der Folge geméss den vorstehenden Absitzen
dieses Artikels treffen konnte, durch Mehrheitsbeschluss einen Mitglied-
staat ermichtigen, die Erfiilllung seiner Verpflichtungen aus diesem Ab-
kommen insoweit und solange auszusetzen, als dies der Rat fiir angemessen
erachtet.

Artikel 32
Der Rat
1. Dem Rat obliegt es,

(a) jene Befugnisse und Té#tigkeiten auszuiiben, die ihm durch dieses
Uebereinkommen iibertragen werden,

(b) die Anwendung dieses Uebereinkommens zu iiberwachen und des-
sen Durchfiihrung laufend zu beaufsichtigen und

(c) zu priifen, ob die Mitgliedstaaten weitere Massnahmen treffen soll-
ten, um die Verwirklichung der Ziele der Assoziation zu férdern und um die
Herstellung engerer Beziehungen mit anderen Staaten, Staatenverbinden
oder internationalen Organisationen zu erleichtern.

2. Jeder Mitgliedstaat ist im Rat vertreten und hat eine Stimme.

3. Der Rat kann beschliessen, jene Organe, Komitees oder anderen Aus-
schiisse zu schaffen, die er fiir erforderlich erachtet, damit sie ihn bei der
Erfilllung seiner Aufgaben unterstiitzen.

4. In Ausiibung seiner Obliegenheiten gemiéss Absatz 1 dieses Artikels
kann der Rat Beschliisse fassen, die fiir alle Mitgliedstaaten bindend sind,
und Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten.

5. Fir Beschliisse und Empfehlungen des Rates ist Einstimmigkeit
erforderlich, sofern dieses Uebereinkommen nichts anderes vorsieht. Be-
schliisse oder Empfehlungen gelten als einstimmig, wenn kein Mitglied-
staat'eine ablehnende Stimme abgibt. Beschliisse und Empfehlungen, fiir
die Stimmenmehrheit vorgesehen ist, erfordern die bejahende Stimme von °

| vier Mitgliedstaaten.

6. Aendert sich die Zahl der Mitgliedstaaten, so kann der Rat beschlies-
sen, die Zahl der erforderlichen Stimmen fiir Beschliisse und Empfehlungen,
fir die Stimmenmehrheit vorgesehen ist, neu festzusetzen.
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Artikel 83
Priifungskomitees

Die in Artikel 81 erwihnten Priifungskomitees bestehen aus Personen,
die wegen ihrer fachlichen Eignung und Integritit ausgewihlt werden und
die in der Ausiibung ihrer Pflichten ausser von der Assoziation von keinem
Staat, von keiner Behdrde und von keiner Orfganisation Weisungen einholen
oder entgegennehmen diirfen. Sie werden vom Rat gem#ss jenen Bestimmun-
gen und Bedingungen ernannt, die von ihm beschlossen werden.

Artikel 34
Administrative Vorkehrungen der Assoziation
Der Rat fasst Beschliisse, um

(a) die Verfahrensregeln des Rates und aller anderen Organe der
Assoziation festzulegen, wobei fiir Verfahrensfragen Mehrheltsbeschlusse
vorgesehen werden kénnen;

(b) die Vorkehrungen fiir die Sekretariatsdienste, die fiir die Assozia-
tion erforderlich sind, zu treffen;

(c) die erforderlichen finanziellen Vorkehrungen fiir die Verwaltungs-
ausgaben der Assoziation, das Verfahren fiir die Aufstellung des Budgets
sowie die Aufteilung dieser Ausgaben auf die Mitgliedstaaten zu treffen.

Artikel 35
Rechtsfiahigkeit, Privilegien und Immunititen

1. Die Rechtsfidhigkeit sowie die Privilegien und Immunitéten, die im
Zusammenhang mit der Assoziation von den Mitgliedstaaten anerkannt und
gewidhrt werden, sind in einem Protokoll zu diesem Uebereinkommen fest-
zulegen.

2. Der Rat kann im Namen der Assoziation mit der Regierung jenes
Staates, auf dessen Gebiet sich der gitz der Assoziation befinden wird, ein
Abkommen iiber die Rechtsfihigkeit sowie die Privilegien und Immunititen
abschliessen, die im Zusammenhang mit der Assoziation anerkannt und
gewihrt werden.

Artikel 36
Beziehungen zu anderen internationalen Organisationen

Der Rat trachtet danach, im Namen der Assoziation zu anderen inter-
nationalen Organisationen jene Beziehungen herzustellen, die geeignet sind,
die Verwirklichung der Ziele der Assoziation zu erleichtern. Er trachtet

insbesondere danach, mit der Organisation fiir europ#iische wirtschaftliche | S
| dieses Staates genannt sind.

Zusammenarbeit ein enges Zusammenwirken herzustellen.

Artikel 37.. . (&

% " [
in 0 Mtk Gls Rl .

Verpflichtungen aus anderen internationalen Uebereinkommen

Keine Bestimmung dieses Uebereinkommens kann dahin ausgelegt |
werden, dass ein Mitgliedstaat von den Verpflichtungen befreit wiirde, die '

er auf Grund des Abkommens iiber die europidische wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit, des Abkommens iiber den Internationalen Wihrungsfonds, .

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens sowie anderer internationaler
Uebereinkommen, an denen er teilnimmt, iibernommen hat.

Artikel 38
Anhinge

Die Anhinge zu diesem Uebereinkommen bilden einen integrierenden
Bestandteil desselben und sind die folgenden:

Anhang A Ausgangszdlle

Anhang B Ursprungsregeln fiir die Gewdhrung der Zollbehandlung der .
Zone

Anhang C Liste der staatlichen Beihilfen, auf die sich Artikel 18, Absatz 1
bezieht

Anhang D Liste der landwirtschaftlichen Erzeugmsse, auf die sich Arti-
kel 21, Absatz 1 bezieht

Anhang E Liste der Fische und Meeresprodukte, auf die sich Artikel 26,
Absatz 1 bezieht

Anhang F Liste der Gebiete, auf die Artikel 48, Absatz 2 Anwendung fin-
det

Anhang G Sonderbestimmungen fiir Portugal betreffend Einfuhrzélle und

mengenmissige Ausfuhrbeschrinkungen

Artikel 39
Ratifikation

Dieses Uebereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Signatar-
staaten. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung Schwedens
hinterlegt, die allen anderen Signatarstaaten eine entsprechende Notifika-
tion iibermittelt.

Artikel 40

Inkrafttreten

Dieses Uebereinkommen tritt in Kraft, sobald alle Signatarstaaten ihre
Ratifikationsurkunde hinterlegt haben.

Artike] 41
Beitritt und Assoziierung

1. Jeder Staat kann diesem Uebereinkommen beitreten, vorausgesetzt,
dass der Rat seinem Beitritt durch Beschluss zustimmt, und unter den Be-
stimmungen und Bedingungen, die in diesem Beschluss festgelegt sind. Die
Beitrittsurkunde wird bei der Regierung Schwedens hinterlegt, die allen an-
deren Mitgliedstaaten eine entsprechende Notifikation iibermittelt. Hin-
sichtlich eines beitretenden Staates tritt dieses Uebereinkommen zu jenem
Zeitpunkt in Kraft, der im Beschluss des Rates angegeben ist.

2. Der Rat kann iiber ein Uebereinkommen zwischen den Mitglied-
staaten und einem anderen Staat, einem Staatenverband oder einer interna-
tionalen Organisation verhanceln, das eine Assoziierung mit jenen gegen-
geitigen Rechten und Pflichten, jenem gemeinsamen Vorgehen und jenen
besonderen Verfahren herstellt, die fiir angemessen erachtet werden.
Solche Uebereinkommen werden den Mitgliedstaaten zur Annahme unter-
breitet und treten in Kraft, sofern sie von allen Mitgliedstaaten angenommen
werden. Die Annahmeurkunden werden bei der Regierung Schwedens hinter-
legt, die allen andern Mitgliedstaaten eine entsprechende Notifikation
iibermittelt.

Artikel 42
Riicktritt

Jeder Mitgliedstaat kann von diesem Uebereinkommen unter der Vor-
aussetzung zuriicktreten, dass er zwolf Monate vorher an die Regierung
Schwedens eine schriftliche Kiindigung richtet, die allen anderen Mitglied-
staaten eine entsprechende Notifikation {ibermittelt.

Artikel 43
Territorialer Anwendungsbereich

1. Hinsichtlich der Mitgliedstaaten, die dieses Uebereinkommen unter-
zeichnet haben, findet es auf ihre europidischen Gebiete Anwendung sowie
auf jene europiischen Gebiete, fiir deren internationale Beziehungen ein
Mitgliedstaat verantwortlich ist, mit Ausnahme der im Anhang F genannten
Gebiete.

2. Dieses Uebereinkommen findet auf die in Anhang F genannten Ge-
biete Anwendung, wenn der fiir ihre internationalen Beziehungen verant-
wortliche Mitgliedstaat bei der Ratifikation oder zu einem spiteren Zeit-
punkt eine entsprechende Erkldrung abgibt.

3. Hinsichtlich eines Mitgliedstaates, der diesem Uebereinkommen ge-
miéss Artikel 41, Absatz 1 beitritt, findet dieses Uebereinkommen auf jene
Gebiete Anwendung, die im Beschluss iiber die Zustimmung zum Beitritt

4. Die Mitgliedstaaten anerkennen, dass einzelne Mitgliedstaaten zu
einem spiteren-Zeitpunkt moglicherweise vorschlagen wollen, dass die An-

| wendung dieses Uebereinkommens unter noch festzulegenden Bestimmun-

gen und Bedingungen ausgedehnt werde auf jene ihrer Gebiete, auf die es
noch nicht angewandt wird, oder auf jene Gebiete, fiir deren internatio-
nale Beziehungen sie verantwortlich sind und auf die es noch nicht ange-
wandt wird, sowie dass Vereinbarungen mit gegenseitigen Rechten und
Pflichten hinsichtlich dieser Gebiete getroffen werden.

5. In diesem Falle finden zu gegebener Zeit zwischen allen Mitglied-
staaten Konsultationen statt, um den Bestimmungen von Absatz 4 dieses
Artikels Wirksamkeit zu verleihen. Der Rat kann durch Beschluss die Be-
stimmungen und Bedingungen gutheissen, unter denen die Anwendung die-
ses Abkommens auf diese Gebiete ausgedehnt werden kann; er kann auch
durch Beschluss die besonderen Bestxmmungen und Bedingungen solcher

Vereinbarungen gutheissen.

6. Wird ein Gebiet, fiir dessen internationale Beziehungen ein Mitglied-
staat verantwortlich ist und auf welches dieses Uebereinkommen Anwen-
dung findet, ein souveriner Staat, so finden die Bestimmungen dieses Ueber-
einkommens, die auf dieses Gebiet angewandt werden, weiterhin Anwen-
dung, falls der neue Staat darum ersucht. Der neue Staat hat das Recht, an
den Arbeiten der Institutionen der Assoziation teilzunehmen; der Rat be-
schliesst im Einvernehmen mit dem neuen Staat die erforderlichen Vor-
kehrungen, um diese Teilnahme wirksam werden zu lassen. Das Ueberein-
kommen findet auf dieser Grundlage weiterhin auf den neuen Staat solange
Anwendung, bis seine Teilnahme in der gleichen Weise beendet wird wie
dies fiir Mitgliedstaaten vorgesehen ist, oder, wenn seinem Beitritt als Mit-
gliedstaat gemiss Artikel 41, Absatz 1 zugestimmt wird, bis dieser Bei-
tritt wirksam wird.

7. Die Anwendung dieses Uebereinkommens auf ein Gebiet geméss
den Absidtzen 2, 3 oder 5 dieses Artikels kann durch den betreffenden Mit-
gliedstaat unter der Voraussetzung beendet werden, dass er zwolf Monate
vorher eine schriftliche Kiindigung iibermittelt.

8. Erkldrungen und Kiindigungen gemiss diesem Artikel werden an
die Regierung Schwedens gerichtet, die allen anderen Mitgliedstaaten
eine entsprechende Notifikation iibermittelt.

Artikel 44
Aenderungen des Uebereinkommens

Sofern nicht an einer anderen Stelle dieses Uebereinkommens ein-
schliesslich seiner Anhinge Bestimmungen fiir Aenderungen vorgesehen
sind, wird jede Aenderung der Bestimmungen dieses Uebereinkommens
den Mitgliedstaaten zur Annahme unterbreitet, wenn sie durch Beschluss
des Rates gutgeheissen worden ist; sie tritt in Kraft, sobald sie von allen
Mitgliedstaaten angenommen worden ist. Die Annahmeurkunden werden
bei der Regierung Schwedens hinterlegt, die allen anderen Mitgliedstaaten
eine entsprechende Notifikation {ibermittelt.
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Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, die hiezu geblihrend be-
vollmichtigt sind, das vorliegende Uebereinkommen unterzeichnet.

Geschehen zu Stockholm, am 4. Januar 1960, in englischer und fran-
zosischer Sprache, wobei jeder Wortlaut in gleicher Weise massgebend
ist, in einer einzigen Ausfertigung, die bei der Regierung Schwedens hin-
terlegt wird, die allen anderen Signatarstaaten und allen beitretenden Staa-
ten eine beglaubigte Abschrift tibermittelt.

Fir die Republik Oesterreich:
Fiir das Konigreich Dianemark:
Fiir das Koénigreich Norwegen :
Fiir die Portugiesische Republik:

Bruno Kreisky Dr. Fritz Bock
J. 0. Krag
Arne Skaug

José Gongalo da Cunha Sottomayor-

Correa de Oliveira N

Fiir das Koénigreich Schweden: Gunnar Lange

Fiir die Schweizerische Eidgenossen-
schaft:

Fiir das Vereinigte Konigreich von
Grossbritannien und Nordirland:

Max Petitpierre

D. Heathcoat Amory R.Maudling

ANHANG A
Ausgangszolle

1. Unter dem zu irgendeinem Datum auf einer Ware angewandten Ein-
fuhrzoll im Sinne von Artikel 3, Absatz 3 und dieses Anhanges ist jener
Zollsatz zu verstehen, der zu diesem Datum tatsdchlich in Kraft steht und
auf Einfuhren der betreffenden Ware erhoben wird. Wird jedoch die Ein-
fuhr bestimmter Warenmengen oder Sendungen im Rahmen eines admini-
strativen Bewilligungsverfahrens oder Kontrollsystems zu einem niedrige-
ren als dem sonst fiir Einfuhren der betreffenden Ware vorgesehenen Zoll-
satz gestattet, so gilt dieser niedrigere Zollsatz nicht als der auf der be-
treffenden Ware angewandte Einfuhrzoll. Wird dagegen ein niedrigerer
Zollsatz bedingungslos und ohne mengenmissige Begrenzung auf Einfuhren
einer Ware wegen ihres Verwendungszweckes angewandt, dann gilt dieser
Satz als der auf dieser Ware angewandte Einfuhrzoll, wenn diese Ware fiir
diesen Verwendungszweck eingefithrt wird.

2. Ist in einem Mitgliedstaat der Einfuhrzoll fiir eine Ware am 1. Ja-
nuayr 1960 zeitweilig aufgehoben oder ermissigt, so kann dieser Mitglied-
staat den Einfuhrzoll fiir diese Ware bis zum 31. Dezember 1964 jederzeit
wieder herstellen, vorausgesetzt, dass

(a) die Industrie in seinem Gebiet erhebliche Aufwendungen fiir die
Entwicklung der Erzeugung der betreffenden Ware vor dem Zeitpunkt der
Unterzeichnung dieses Uebereinkommens auf sich genommen hat, und

(b) die Umstiinde die Annahme gerechtfertigt erscheinen lassen, dass |
der Wettbewerh, dem die Ware seitens anderer Mitgliedstaaten ausgesetzt |
ist, ein wesentliches Element in der Kalkulation der betreffenden Industrie |
bei Vornahme ihrer Investition war, und ¥ P |

(¢) die Ware entweder in einer Liste enthalten ist, die den anderen
Signatarstaaten dieses Uebereinkommens vor dem Zeitpunkt seiner Unter-
zeichnung notifiziert wurde, oder der Rat die Wiederherstellung durch Mehr-
heitsbeschluss gutgeheissen hat.

3. Ein Mitgliedstaat kann den Einfuhrzoll auf einer Ware anders als
gemidss Absatz 2 dieses Anhangs wiederherstellen, sofern er davon .alle
anderen Mitgliedstaaten mindestens einen Monat vor Wiederherstellung
des Zolles in Kenntnis gesetzt hat. Hat jedoch ein anderer Mitgliedstaat zu
dieser Zeit oder spiiter ein praktisches Interesse an der Ware, d. h. wenn er
diese Ware in bedeutenden Mengen erzeugt und ausfiihrt und dies gegen-
uber jenem Milgliedstaat bekannt gibt, der die Wiederherstellung des Zolles
beabsichtigt oder den Zoll wiederhergestellt hat, dann darf dieser letztere
Mitgliedstaat diesen Zoll nicht wiederherstellen oder hat ihn wieder zu be-
seitigen. Der Rat kann durch Mehrheitsbeschluss feststellen, dass ein Mit-
gliedstaat kein praktisches Interesse an der Ware hat.

4. Vom Zeitpunkt der Wiederherstellung gemiss den Absitzen 2 oder 3
dieses Anhanges an darf der Zoll den gemiss Artikel 3 dieses Ueberein-
kommens zulissigen Zoll nicht iiberschreiten, wobei als Ausgangszoll jener
Zoll angenommen wird, der am 1. Januar 1960 angewandt worden wire, wenn
er zu diesem Datum nicht zeitweilig aufgehoben oder ermissigt gewesen
wire.

5. Fiir Dinemark gilt als Ausgangszoll fiir eine Ware der am 1. Mirz
1960 auf Einfuhren dieser Ware aus anderen Mitgliedstaaten angewandte
Zoll.

6. Fiir Norwegen gilt als Ausgangszoll fiir jede der folgenden Waren
der bei dieser Ware ungegebene Zollsatz oder jener niedrigere Zollsatz, der
zu dem hiefiir massgeblichen Datum in Liste XIV zum Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommen angegeben ist:

Zollsatz
Nummer des nKr. pro kg
norwegischen Warenbezeiehnung oder in
Zolltarifes Prozent des
Wertes
24.02 B Zigarren 20.—
24.02C Zigaretlen 20.—
ex 32.09C Lacke 12%%
69.12A 1 Steingulwaren. nicht gefiirbt, nicht verziert, weiss 2219%,
oder in der Masse cinfurbig gefdrbl mindestens
0.80
69.12 A2  Steingutlwaren, andere als die unter Nr. 69.12A 1 22%9%,
genannten mindestens
1.20
ex 70.13 B Verzierte Glaswaren, die bei Tiseh und in der Kiehe 20%,
verwendet werden mindestens
2.40
ex 73.17B Kanalisations- oder Ablaufrohre 15%
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Zollsatz
Nummer des nKr. pro kg
norwegisehen ‘Warenbezeiehnung oder in
Zolltarifs Prozent des
‘Wertes
ex 73.20 Fittings (Formstieke) fir Kanalisations- oder Ablauf- 15%
=+ rohre
85.03 A Galvanisehe Troel llen Trockenbatterien) bis zu 15%,
Y « 180 Gramm mindestens
0.55
ex 92,11 Tonband-Aufnabmegerite 159%

7. Fiir das Vereinigte Konigreich gilt als der Ausgangszoll fiir die fol-
genden Waren ein Zoll von 33'/s Prozent des Wertes:

Nummer der

Brosseler

Nomenklatur

ex 32.05 - Synthetisehe organische Farbstoffe (einschliesslich Pigmentfarbstoffe), aus-
genommen solehe Farbstoffe, die in Zelluloscnitrat dispergiert oder geldst
sind (aueh plastifiziert); syntbetische organische Erzeugnisse in der Art der
als Luminophore verwendeten, ausgenommen solche Erzeugnisse aus synthe-
tischen organischen Farbstoffen (cinschliesslich Pigmentfarbstoffen), die in
Kunststoffen dispergiert oder gelost sind; ferner auf der Faser fixierbare
oder aufziehende optisehe Bleich- und Aufhellungsmittel.

ex 32.09 Synthetische organische Farbstoffe in Aufmachungen far den Einzel- oder

Kleinverkauf

Die Bestimmungen dieses Absatzes werden unter der Voraussetzung wirk-
sam, dass der Zoll von 33!/s Prozent des Wertes spitestens bis zum 1. Juli
1960 eingefithrt wird.

8. Durch Ratsbeschluss kann ein Mitgliedstaat erméichtigt werden, jeg-
lichen Zollsatz als Ausgangszoll fiir eine Ware anzunehmen.

9. Die Bestimmungen dieses Anhanges gelten nur fiir Zélle auf der
Einfuhr von Waren, denen die Zollbehandlung der Zone zusteht.

ANHANG B
* Ursprungsregeln fiir die Gewdhrung der Zollbehandlung der Zone

Fiir.die Bestimmung des Ursprungs von Waren gemiss Artikel 4 dieses
Uebereinkommens und fiir die Anwendung jenes Artikels gelten die fol-
genden Regeln. Der massgebende Wortlaut der Beilagen zu diesem Anhang
ist der englische.

Regel 1: Auslegungsbestimmungen
1. Als «Zone>» gelten die Gebiete der Assoziation.

. 2. Bei der Bestimmung des Erzeugungsortes von Meeresprodukten und
~von daraus erzeugten Waren gilt das Schiff eines Mitgliedstaates als Teil
‘des Gebietes dieses Staates. Bei der Bestimmung des Versandortes von
Waren gelten aus der See gewonnene Meeresprodukte oder die auf See er-
zeugten Waren als vom Gebiet eines Mitgliedstaates aus versandt, sofern
sie von einem Schiff eines Mitgliedstaates aus gewonnen oder auf einem
Schiff eines Mitgliedstaates erzeugt und unmittelbar in die Zone verbracht
worden' si,nd.

3. Ein registriertes Schiff gilt als Schiff jenes Staates, in dessen Re-
gister es eingetragen ist und dessen Flagge es fiihrt.

4. «Materialien> umfassen die bei der Erzeugung der Waren verwen-
deten Erzeugnisse, Teile und Bestandteile.

5. Energie, Brenn- und Treibstoffe, Betriebsanlagen, Maschinen und
Werkzeuge, die bei der Erzeugung von Waren in der Zone verwendet werden,
sowie die zur Instandhaltung solcher Betriebsanlagen, Maschinen und Werk-
zeuge gebrauchten Materialien gelten fiir die Ursprungsbestimmung dieser
Waren als vollsténdig in der Zone erzeugt.

6. «Erzeugt» in Artikel 4, Absatz 1, lit. (¢) und «Produktionsvorgang»
in Absatz 2 des gleichen Artikels umfassen jede Titigkeit oder jedes Ver-
fahren an der Ware, mit Ausnahme jener Tatigkeiten oder Verfahren, die
nur in einem oder mehreren der folgenden Vorginge bestehen:

(a) Verpacken, gleichgiiltig, wo die Verpackung erzeugt wurde;
(b) Aufteilen in Teilmengen;

(c) Sortieren und Einteilen nach Giiteklassen;

(d) Markieren, Kennzeichnen;

(e) Zusammenstellen von Satzen, Garnituren oder Sortimenten.

7. «Erzeuger» umfasst den Landwirt, den Warenhersteller sowie auch
denjenigen, der seine Waren anders als durch Verkauf an jemand anderen
mit dem Auftrag liefert, den letzten Vorgang in der Herstellung der Waren
vorzunehmen. .

Regel 2: Vollstindig in der Zone erzeugte Waren

Im Sinne von Artikel 4, Absatz 1, lit. (a) gelten unter anderem folgende
Waren als vollstéindig in der Zone erzeugt:

(a) Erzeugnisse des Bergbaus, die in der Zone aus dem Boden ge-
wonnen wurden;

(b) pflanzliche Erzeugnisse, die in der Zone geerntet wurden;
(c) le_bende Tiere, die in der Zone geboren und aufgezogen wurden;

(d) .Erzeugnisse, die in der Zone von lebenden Tieren gewonnen wur-
den;

(e) Erzeugnisse aus Jagd oder Fischerei in der Zone;

(f) Meeresprodukte, die von einem Schiff eines Mitgliedstaates aus der
See gewonnen wurden;

(g) Altwaren, die nur fiir die Materialgewinnung verwendbar sind, so-
fern sie bei Verbrauchern in der Zone gesammelt wurden;

(h) Ausschuss und Abfall, die bei einer Produktionstitigkeit inner-
halb der Zone anfallen;
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(i) Waren, die innerhalb der Zone ausschliesslich aus Waren oder Ma-
terialien erzeugt wurden, die unter eine oder beide der folgenden Gruppen
fallen:

1. Waren gemiss lit. (a) - (h);

9. Materialien, die keine Teile enthalten, die von ausserhalb: der Zone
eingefithrt wurden oder unbestimmten Ursprungs sind.

Reg}e‘l‘é: Anwéndung des Prozentsatz-Kriteriums
Im Sinne von Artikel 4, Absatz 1, lit. (c) gilt folgendes:

.. (a) Alle Materialien, welche die in Absatz 1, lit. (a) oder (b) angege-
benen Bedingungen erfiillen, werden behandelt, als ob sie keine von ausser-
halb der Zone eingefithrten Teile enthielten.

. (b) Der Wert der feststellbar von ausserhalb der Zone eingefiihrten
Materialien ist, abziiglich der Kosten des Transportes durch das Gebiet
anderer Mitgliedstaaten, ihr Wert franko Grenze (c.i.f.-Wert), der von den
Zollbehorden des Einfuhrlandes fiir die Abfertigung zum freien Verkehr
oder zur voriibergehenden zollbegiinstigten Einfuhr zur Zeit der letzten
Einfuhr in das Gebiet jenes Mitgliedstaates zugrunde gelegt wurde, wo die
Materialien in einem Produktionsvorgang verwendet wurden.

(e) Falls der Wert von ausserhalb der Zone eingefiihrten Materialien
gemiss lit (b) dieser Regel nicht festgestellt werden kann, so gilt als ihr
Wert der am weitesten zuriickliegende feststellbare Preis, der fir sie im
Gebiete jenes Mitgliedstaates bezahlt worden ist, wo sie in einem Produk-
tionsvorgang verwendet wurden.

(d) Falls der Ursprung von Materialien nicht festgestellt werden kann,
gelten sie als von ausserhalb der Zone eingefiihrt, und als ihr Wert gilt der
am weitesten zuriickliegende feststellbare, im Gebiet jenes Mitgliedstaates
bezahlte Preis, wo sie in einem Produktionsvorgang verwendet wurden.

(e) Der Ausfuhrpreis von Waren ist der dem Exporteur im Gebiet je- |

nes Mitgliedstaates, wo die Waren erzeugt wurden, dafiir bezahlte oder
zahlbare Preis, wobei dieser Preis, falls erforderlich, dem f.0.b.-Preis oder
dem Preis franko Grenze in dem betreffenden Gebiet angepasst werden
kann,

(f)- Der Wert gemass lit. (b), (¢) oder (d) oder der Ausfuhrpreis ge-
iméss lit. (e) dieser Regel kann so berichtigt werden, dass er dem Betrag
entspricht, der bei einem Verkauf auf dem freien Markt zwischen vonein-
ander unabhingigen Verkidufern und Kidufern erzielt worden wire. Dieser
Betrag gilt auch dann als Ausfuhrpreis, wenn die Waren nicht Gegenstand
eines Verkaufes sind.

Regel 4: Die fiur die Ursprungsbestimmung massgebende Einheit

'1. Jeder in einer Sendung enthaltene Gegenstand wn'd gesondert be- '’

handelt. 5
2. Im Sinne des Absatzes 1 dleser Regel

(a) gilt jede Gruppe, Jeder Satz oder jede Zusammenfugung oder Zd-
sammenstellung von Gegenstanden, die gemidss den Bestimmungen der’ Brus-
seler Nomenklatur unter eine einzige Nummer fallen, auch fiir die Ur-
sprungsbestnmmung als ein Gegenstand;

(b) werden Werkzeuge, Teile und Zubehér, die zusammen mit einem !
Gegenstand eingefithrt werden und deren Preis in dem des Gegenstandes -
mit ‘inbegriffen ist oder fiir die nicht gesondert Rechnung gestellt wird, .
mit dem betreffenden Gegenstand zusammen als eine Einheit behandelt, ;
sofern sie zur iiblichen Ausstattung beim Verkauf derartiger Gegenstinde

gehf)ren s

(c) ‘werden Waren in den Fillen, die nicht durch lit. (a) und (b). er-
fasst werden, dann als ein einziger Gegenstand behandelt, wenn sie der °

einfiihrende Mitgliedstaat fiir die Zollfestsetzung ebenso behandelt.

3. Auf Antrag des Importeurs wird jeder zerlegte oder nicht zusam-
mengefiigte oder zusammengebaute Gegenstand, der in verschiedenen Sen-

dungen eingefiihrt wird, dann als Einheit behandelt, wenn aus Griinden des .
Transportes oder der Erzeugung die Einfuhr in einer einzigen Sendung

nicht mdglich ist.

Regel 5: Trennung von Materialien

- 1.-Bei jenen Waren oder Industrien, bei denen dem Erzeuger eine phy-
sxsche Trennung von Materialien, die gleicher Art aber verschiedenen Ur-
sprungs sind und in der Warenerzeugung verwendet werden, nicht zuzu-

muten ist, kann diese Trennung durch ein geeignetes Buchhaltungssystem °

ersetzt werden, das gewdhrleistet, dass nicht mehr Waren die Zollbehand-
lung der Zone zuteil wird, als wenn der Erzeuger eine physische Trennung
der Materialien hétte vornehmen konnen.

2. Jedes derartige Buchhaltungssystem hat den Bedingungen zu ent-
, sprechen, die von den betreffenden Mitgliedstaaten vereinbart werden, um
die Anwendung entsprechender Kontrollmassnahmen zu gewihrleisten.

Regel 6: Mischungen

1. Ein Mitgliedstaat kann bei einem aus einer Mischung hervorgegan-
genen Erzeugnis die Anerkennung des Zonenursprungs verweigern, wenn
die Mischung keine Gruppe, keinen Satz, keine Zusammenfiigung oder keine
Zusammenstellung im Sinne der Regel 4 darstellt, die Mischung aus Waren
mit Zonenursprung mit solchen ohne Zonenursprung hervorgegangen ist
und die Eigenschaften des Erzeugnisses als Ganzes nicht wesentlich von
Jenen der vermischten Waren abweichen.

2. erd Jedoch bei bestimmten Erzeugnissen von den betroffenen Mit-
gliedstaaten die Zulassung von Mischungen der in Absatz 1 dieser Regel
‘beschriebenen Art als wiinschenswert angesehen, so ist bei diesen Erzeug-
nissen, unter den allfillig noch zu vereinbarenden Bedingungen, der Zonen-
ursprung hinsichtlich jenes Teiles anzuerkennen, der nachweislich der in
der Mischung verwendeten Menge von Waren mit Zonenursprung entspricht.
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Regel 7: B.""

1. Wenn ein Mitgliedstaat fiir die Zwecke der Zollfestsetzung die Waren
und .deren Verpackung gesondert behandelt, kann er auch den Ursprung der
Verpackung bei der Einfuhr aus einem andern Mitgliedstaat gesondert be-
stimmen,

2. Gelangt Absatz 1 dieser Regel nicht zur Anwendung, so werden
Verpackung und Waren als Einheit behandelt, und bei der Ursprungsbe-
stimmung der als Einheit behandelten Waren wird von keinem Teil der fiir
den Transport oder die Lagerung erforderlichen Verpackung angenommen,
dass er von ausserhalb der Zone eingefithrt worden ist.

3. Im Sinne des Absatzes 2 dieser Regel gilt die Verpackung, mit der
die Waren iiblicherweise im Einzel- oder Kleinverkauf abgesetzt werden,
nicht als eine fiir den Transport oder die Lagerung erforderliche Verpak-
kung.

g der Verp

Regel 8: Urkundlicher Ursprungsnachiweis

1. Der vorgebl\‘achte Anspruch auf Gewihrung der Zollbehandlung der
Zone ist durch entsprechenden urkundlichen Nachweis {iber den Ursprung
und den Versand zu belegen. Der Ursprungsnachweis besteht entweder in:

(a) einer Ursprungserklarung, die vom letzten Erzeuger der Waren in
der Zone ausgefertigt wird, begleitet von einer zusitzlichen Erklirung des
Exporteurs in jenen Fillen, in denen der Erzeuger nicht selbst oder durch
Vermittlung seines Vertreters als Exporteur der Waren auftritt; oder

(b) einem Ursprungszeugnis, das von einer Behdorde oder einer er-
michtigten Stelle ausgefertigt wird, die vom ausfilhrenden Mitgliedstaat
hierzu ernannt und den andern Mitgliedstaaten notifiziert wurde, begleitet
von einer zusitzlichen Erklirung des Exporteurs der Waren.

Diese Erklirungen, Zeugnisse und zusitzlichen Erkldrungen haben der in
Beilage IV vorgeschriebenen Form zu entsprechen.

2. Der Exporteur kann jede der in Absatz 1 dieser Regel erwidhnten
Formen des Ursprungsnachweises wéhlen. Doch konnen die Behorden des
Ausfuhrlandes fiir gewisse Kategorien von Waren verlangen, dass der Ur-
sprungsnachweise in der in Absatz 1, lit. (b) vorgesehenen Form erbracht
wird.

3. In den Fillen, in denen gemiss Absatz 1, lit. (b) ein Ursprungszeugnis
seitens einer Behorde oder einer ermichtigten Stelle ausgefertigt werden
soll, gibt der letzte Erzeuger der Waren in der Zone dieser Behorde oder
Stelle eine Erklirung iiber den Ursprung der Waren ab. Die Behorde oder
ermichtigte Stelle liberzeugt sich von der Richtigkeit der ihr erbrachten
Nachweise und verlangt, falls erforderlich, zusitzliche Auskiinfte und nimmt
jede geeignete Kontrolle vor. Wenn die Behorden des einfithrenden Mit-
gliedstaates es verlangen, wird ihnen der Erzeuger der Waren vertraulich
bekanntgegeben.

4, Dije Elnennungen der gemiss Absatz 1, lit. (b) ermichtigten Stellen

. kbnnen vom ausfiihrenden Mitgliedstaat notlgenfalls widerrufen werden.
| Jeder Mitgliedstaat hat hinsichtlich seiner Einfuhren das Recht, Zeugnisse

irgendeiner ermichtigten Stelle zuriickzuweisen, die nachweislich wieder-
Holt Zeugnisse:in unzuldssiger Weise 'ausgefertigt: hat; eine'solche Mass-
nahme 'darf jedoch ‘nicht ergriffen werden, ohne dass dem ausfiihrenden
Mitgliedstaat die Griinde der Beanstandungen vorher entsprechend notifi-

ziert worden wiren.

5. In Fillen, in denen die betreffenden Mitgliedstaaten anerkennen,
dass es fiir den Erzeuger untunlich ist, die in Absatz 1, lit. (2) oder Absatz 2
dieser Regel angegebene Ursprungserklirung auszufertigen, kann der Ex-
porteur diese Erklirung in der Form abgeben, wie dies von den betreffen-
den Mitgliedstaaten fiir diesen Zweck vorgeschrieben ist.

Regel 9: Kontrolle des Ursprungsnachweises

1. Der einfithrende Mitgliedstaat kann, soweit erforderlich, zusitzliche
Beweismittel zur Bekriftigung von Ursprungserklirungen oder Ursprungs-
zeugnissen verlangen, die gemidss den Bestimmungen der Regel 8 ausge-
fertigt wurden.

2. Wenn der einfiihrende Mitgliedstaat zusidtzliche Beweismittel ver-
langt, darf er die Freigabe der Waren an den Importeur nicht einzig aus
diesem Grunde verweigern; er kann jedoch Sicherstellung fiir den allfillig
zu zahlenden Zoll oder fiir andere Abgaben verlangen.

3. Wenn ein Mitgliedstaat gemédss Absatz 1 dieser Regel zusitzliche Be-
weismittel verlangt, konnen die im Gebiet eines andern Mitgliedstaates
davon betroffenen Personen diese Beweismittel einer Behorde oder ermich-
tigten Stelle des letzteren Staates vorlegen, die nach griindlicher Ueber-
prifung der Beweismittel einen entsprechenden Bericht dem einfiihrenden
Mitgliedstaat iibermittelt.

4. Wenn es aus Griinden der nationalen Gesetzgebung eines Mitglied-
staates erforderlich ist, kann dieser vorschreiben, dass die zus#tzlichen Be-
weismittel, welche die Behorden einfiihrender Mitgliedstaaten von betroffe-
nen Personen in seinem Gebiet zu erhalten wiinschen, bei einer hierzu be-
zeichneten Behorde zu verlangen sind, die nach griindlicher Ueberpriifung
der vorgelegten Beweismittel einen entsprechenden Bericht dem einfiihren-
den Mitgliedstaat tibermittelt.

5. Wenn der einfiihrende Mitgliedstaat eine Untersuchung iiber die
Richtigkeit der erhaltenen Beweismittel wiinscht, kann er ein entsprechendes
Ersuchen an den oder die betreffenden Mitgliedstaaten richten.

6. Die Angaben, die ein einfiihrender Mitgliedstaat gemdss den Be-
stimmungen dieser Regel erhilt, sind vertraulich zu behandeln.

.| Regel 10: Strafbestimmungen

1. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, gesetzliche Vorschriften zu
erlassen, damit Strafen gegen jene Personen verhingt werden konnen, die
in ihrem Gebiet ein Schriftstiick vorlegen oder dessen Vorlage bewirken,
das sachlich falsche Angaben enthilt und mit dem ein in einem anderen
Mitgliedstaat vorgebrachter Anspruch auf Gewihrung der Zollbehandlung
der Zone auf Waren belegt werden soll. Die anwendbaren Strafen haben je-




20. 1. 1960

N° 15 — 2I7

nen zu entsprechen, die in Fillen von falschen Erklirungen fiir die Ent-
richtung von Einfuhrzéllen gelten.

2. Ein Mitgliedstaat kann auf solche Zuwiderhandlungen ein ausserge-
richtliches Verfahren anwenden, wenn diese Fille zweckdienlicher in einem
Unterwerfungsverfahren oder dhnlichen Verwaltungsverfahren behandelt
werden konnen.

3. Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, ein Gerichtsverfahren oder
ein Verfahren gemiss Absatz 2 dieser Regel einzuleiten oder fortzusetzen,
wenn

(a) er vom einfithrenden Mitgliedstaat, dem gegenliber der auf falschen
Angaben beruhende Anspruch vorgebracht wurde, darum nicht ersucht
wurde, oder

(b) auf Grund des verfiigbaren Beweismaterials das Verfahren nicht
gerechtfertigt wire.
Beilage I
Liste der ursprungsbegriindenden Verarbeitungsvorgénge mit wahl-
weise giiltigem Prozentsatz-Kriterium.
Beilage II

Liste der ursprungsbegriindenden Verarbeitungsvorginge ohne wahl-
weise giiltiges Prozentsatz-Kriterium.
Beilage III

Grundstoffliste.

Beilage IV

Formulare fiir den urkundlichen Ursprungsnachweis.

(Beilagen 1-1V werden separat verédffentlicht.)

ANHANG C
Liste der staatlichen Beihilfen, auf die sich Artikel 13, Absatz 1 bezieht

(a) Systeme von Devisenbelassungsquoten oder dhnliche Praktiken, die
der Gewiahrung von Priamien fiir die Ausfuhr oder Wiederausfuhr gleich-
kommen.

(b) Gewahrung direkter Subventionen an Exporteure durch den Staat.

(c¢) Erlass von direkten Steuern oder von Sozialabgaben zugunsten in-
dustrieller und kaufminnischer Unternehmungen, bemessen nach der Hohe
der Ausfuhren.

(d) Erlass oder Riickerstattung von in einem oder mehreren Stadien
erhobenen indirekten Steuern auf ausgefiihrten Waren oder von Abgaben
im Zusammenhang mit der Einfuhr, und zwar in einer Héhe, die den ﬁ}r die-

selbe Ware im Falle des Verkaufes fiir den inlédndischen Verbrauch gezahl-"

ten Betrag iibersteigt.

(e) .Die Berechnung von niedrigeren als.Weltmarktpfeisen bei dér Lie-
ferung von eingefiihrten Rohstoffen an. Exportunternehmungen durch den
Staat oder staatliche Stellen zu anderen Bedingungen als fiir den Inland-
markt. '

(f) Bei staatlichen Exportkreditgarantien die Pramienerhebung zu Sit-

zen, die zur Deckung der langfristigen Betriebskosten und Schéden der Kre-
ditversicherungen offenkundig nicht ausreichen.

(g) Gewidhrung von Exportkrediten durch den Staat (oder durch staat-
lich kontrollierte besondere Einrichtungen) zu Zinssitzen, die niedriger
sind als jene, die der Staat oder diese Einrichtungen zur Erlangung der so
verwendeten Mittel zu zahlen haben.

(h) Uebernahme sémtlicher oder eines Teiles der einem Exporteur bei
der Erlangung eines Kredites erwachsenden Kosten durch den Staat.

ANHANG D

Liste der landwirtschaftlichen Erzeugnisse,
auf die sich Paragraph 1 des Artikels 21 bezieht
Nummer der

Brisseler
Nomenklatur

Warenbezeichnung

Kapitel 1

Lebende Tiere

Kapitel 2 Fleisch und geniessbare Schlachtnebenprodukte, ausgenommen Fleisch von
‘Walen (ex 02.04)*

Kapitel 4 Milch und Molkereierzeugnisse; Geflageleier; natiirlicher Honig

Kapitel 5

— 05.04 Diirme, Blasen und Magen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder geteilt

ex 05.13 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch Inbegriffen,
ausgenommen Blutmehl, Blutplasma, gesalzene Fischmilch und gesalzener
Fischrogen, zum menschlichen Genuss nicht geeignet; tote Tiere der Kapi-
tel 1 oder 3, zum menschlichen Genuss nicht geeignet

Kapitel 6 Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels

Kapitel 7 Gemiise. Pflanzen, Wurzeln und Knollen f{or Erndhrungszwecke

IKapitel 8 Geniessbare Friichte; Schalen von Zitrusfrichten und von Melonen

Kapitel 9 Kaffce, Tee und Gewilrze, ausgenommen Mate (Nr. 09.03)

Kapitel 10  Getreide -

Kapitel 11 Mallereierzeugnisse; Malz; Stirke; Kleber, Inulin

Kapitel 12 f

— 12,01 Oclsaaten und dlhaltige Friichte, auch geschrotet

— 12.02 Mehl von Oeclsaaten oder élhaltigen Frichten, nicht entfettet, ausgenommen
Senfmehl

— 12,03 Samen, Sporen und Friichte zur Anssaat

— 12,01 Zuckerriben (auch in Sehnitzeln), frisch, getrocknet oder gemahlen; Zucker-
rohr

— 12,05 Zichorienwurzeln, frisch oder getrocknet, auch geschnitten, nicht gerdstet

— 12,06 Hopfen (Blat pfen und Hopf )

ex 12,07 Basilikum, Borretsch, Minzen (ausgenommen getrocknete Pfefferminze und

Poleiminze), Rosmarin und Salbei

* Anhang E

Nummer der

Brasseler Warenbezeichnung

Nomenklatur

— 12.08 Johannisbrot, frisch oder getrocknet, auch zerkleinert oder in Pulverform;
Fruchtkerne und andere Waren pflanzlichen Ursprungs, die hauptsichlich
zur menschlicben Ernidhrung verwendet werden, anderweit weder genannt
noch inbegriffen

— 12.09 Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch zerkleinert

— 12.10 Runkelriben, Kohlroben und andere Wurzeln zu Futterzwecken; Heu,
Luzerne, Esparsette, Klee, Futterkohl, Lupinen, Wicken und anderes dhn-
liches Futter

Kapitel 13

ex 13.03 Pektin

Kapitel 15

— 15.01 Schwei hmalz und ander presstes oder 1 Schweine-
fett; gepresstes oder ausg 1 Gefltgelfett

— 15.02 Talg von Tieren der Rindviehgattung, Schafen und Ziegen, roh oder ausge-
schmolzen, einschliesslich Premier-jns

— 135.03 Schmalzstearin; Oleostearin; Schmalzél und Oleomargarine, weder emulgiert,
gemischt noch anders bearbeltet

— 15.06 Andere tierische Fette und Ocle (Klauendl, IKnochenfett, Abfallfett usw.)

— 15.07 Fetle planzliche Oele, flassig oder fest, roh, gereinigt oder raffiniert

ex 13.12 Tierische oder pflanzliche I'ette und Oele, gehértet, auch raffiniert, jedoch

. nicht zubereitet, ausgenommen jene, die ausscbliesslicb aus Fischen oder

Meersédugetieren hergestellt sind

— 15.13 Margarine, Kunstspeisefette und andere zubereitete Speisefette

Kapitel 16 o

— 16.01 Wirste und dergleichen, aus Fleisch, aus Schlachtnebenprodukten oder aus
Tierblut

— 16.02 Andere Zubereitungen und Konserven, aus Fleisch oder aus Schlachtneben-
produkten

ex 16.03 Flei trakte und Flei: ifte 8! Extrakt aus Fleisch von
Walen *

Kapitel 17

— 17.01 Rithenzucker und Rohrzucker, fest

— 17.02 Andere Zucker; Sirupe; IKunsthonig, auch mit natarlichem Honig gemischt;
Zucker und Melassen, karamelisiert

— 17.03 Melassen, auch entfarbt

ex 17.04 Fondantmassen, Zuckerpasten, Crémemassen und #hnliche Zwischenerzeug-
nisse, mit einem SGBstoffgehalt von 80% oder mehr

— 17.05 Zucker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder gefirbt (einschliesslich

Vanille- und Vanillinzucker), ausgenommen Fruchtsifte mit beliebigem
Zusatz von Zucker
Kapitel 18

— 18.01 Kakaoboh und Kakaobob bruch, roh oder gerdstet

— 18.02 Kakaoschalen, Kakaoh#utchen und anderer Kakaoabfall

Kapitel 19

— 19.02 Zubereitungen fiir die Ernihrung von Kindern oder fiirden Diét- oder Kiichen-
gebrauch auf der Grundlage von Mehl, Stdrke oder Malz-Extrakt, auch mit
einem Gehalt an Kakao von weniger als 509 des Gewichts

— 19.03 Teigwaren

— 19.04 Tapioka, einschliesslich der aus Kartoffelstirke hergesteliten

ex 19.07 Brot und andere gewbhnlicbe Backwaren, ausgenommen Schiffszwieback und
anderes Zwieback. Paniermehl

ex 19.08 Feine Backwaren und Zuckerbickerwaren, aucb mit beliebigem Gehalt an

Kakao, ausgenommen Biskuitwaren, Zwieback, eslab-cakes,
ssand-cakes und ¢Danish pastrys

Zubereitungen von Gemfse, Kichenkriutern, Friichten und anderen Pflanzen
oder Pflanzenteilen, ausgenommen Tomatenpulpe und Tomatenpiiree/
Tomatenmark in luftdiebt verschlossenen Behiltnissen. mit einem Trocken-
substanzgehalt an Tomaten von mindestens 25% des Gewichtes, aus-
schliesslich aus Tomaten und Wasser bestehend, aucb mit Salz oder anderen
Konservierungs- oder Wiirzzusitzen (ex 20.02)

Oblaten,

Kapitel 20

Jlapitel 21.,
ex 21.06 Presshefe
ex 21.07 Nahrungsmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen,

mit einem wesentlichen Gehalt an Fettstoffen, Eiern, Milch oder Getreiden,
ausgenominen Pulver zur 1lerstellung von Pudding oder Speiseeis
Kapitel 22

— 22.04 Traubenmost, teilweise vergoren (Sauser), nicht oder anders als mit Alkohol
" stummgemacht

— 22,05 Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stummgemachter Most aus
frischen Weintrauben (einschliesslich Mistellen)

— 22.06 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder
anderen Stoffen aromatisiert F

— 22.07 Apfelwein, Birnenwein, Met und andere vergorene Getridnke

ex 22,09 Aethylalkohol, nicht denaturiert, mit einem Alkoholgehalt von weniger als
80°; gebrannte Wasser. ausgenommen Whisky, Wodka und andere Trink-
branntweine aus Getreide; Rum und andere Trinkbranntweine aus Melasse;
Aquavit, Wacholderbranntwein (Gin), Genever und Kunstrum; alkoholische
Getriinke auf Grundlage der vorstehenden Trinkbranntweine; Weinbrand
und Feigenhranntwein: Likére; zusammengesetzte alkoholische Zu-
bereitungen (sogenannte konzentrierte Extrakte/Essenzen) zur Herstellung
von Getrinken

— 22,10 Spei ig und Sy rsatz

Kapitel 23

— 23.02 Kleie und andere Rickstinde vom Sichten, Mablen oder von anderen Bear-
beitungen von Getreide oder Hulsenfriichten

— 23.03 A laugte Ral itzel, Bag: und andere Abfalle von der Zucker-
gewinnung; Treber aus Brauereien oder Brennereien; Rickstande von der
Stiirkeherstellung und éhnliche Rockstinde

— 23.01 Oclkuchen, Oliventrester und andere Rilckstinde von der Gewinnung pflanz-
licher Oele, ausgenommen Oeldrass

ex 23.06 Waren pflanzlichen Ursprungs der als Tierfutter verwendeten Art, anderweit
weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen Seetang- oder Algenmehl

ex 23.07 Tierfulter, melassiert oder gezuckert, und anderes znbereitetes Tierfutter;

andere Zubereitungen der bei der Tierfutterung verwendeten Art (Zusatz-
futter usw.), ausgenommen Solubles mit wasserloslichen Proteinen und
Vitaminen, aus der Fischmehl- und Fischdlerzeugung, getrocknet oder kon-
< zentriert
Kapitel 24

— 2401 ‘Tabak, roh oder unverarbeitet; Tabakabfille

Kapitel 35

ex 35.01 Caseine, Caseinate und andere Caseinderivate
* Anhang E

ANHANG E

Liste der Fische und Meeresprodukte,
auf die sich Paragraph 1 des Artikels 26 bezieht

Nummer der

Brisseler Warenbezeichnung
Nomenklatur .
ex 02.04 Fleisch von Walen
ex 03.01 Fische, frisch (lebend oder-nicht lebend), gekiihlt oder gefroren, ausgenommen
3 im Schnellgefrierverfahren tiefgek@hlte Filets von Meerfischen
03.02 Fische, bloss gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geriuchert
ex 03.03 Krebstiere und Weichtiere einschliesslich Muscheltiere (auch ohne Panzer
oder Schale), friscb (lebend oder nicht lebend), gek@ihlt, gefroren, getrocknet,
gesalzen oder In Salzlake; Krebstiere mit ihrem Panzer, nur in Wasser
gekocht, ausgenommen tiefgekOblte Garnelen/Crevettes ohne Panzer,
andere als dle der Dublin Bay (nephrops norvegicus)
ex 16.03 Extrakt aus Fleisch von Walen
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ANHANG F
Liste der Gebiete, auf die Artikel 43, Absatz 2 Anwendung findet
Fiéroer Inseln
Gronland
Gibraltar
Malta

ANHANG G

Sonderbestimmungen fiir Portugal betreffend Einfuhrzdlle und
mengenmissige Ausfuhrbeschridnkungen

1. Dieser Anhang enthilt Sonderbestimmungen fiir die Senkung und
die Beseitigung von Einfuhrzéllen auf gewissen Waren, die in das dureh
dieses Uebereinkommen erfasste portugiesische Gebiet eingefiihrt werden,
sowie fiir die Anwendung von mengenmissigen Ausfuhrbesehrinkungen
durch Portugal.

Einfuhrzélle

2. Hinsiehtlieh jener Waren, die am 1. Januar 1960 in dem durch dieses
Uebereinkommen erfassten portugiesischen Gebiet erzeugt werden und auf
die in Absatz 3 dieses Anhanges nicht Bezug genommen wird, treten die Be-
stimmungen der Absitze 4 bis 6 dieses Anhangs an Stelle der Bestimmun-
gen des Artikels 3, Absatz 2.

3. (a) Folgende Waren fallen nicht unter Absatz 2 dieses Anhangs:

(i) Waren, deren Ausfuhr nach dem Ausland mindestens 15
Prozent der Erzeugung in dem durch dieses Uebereinkom-
men erfassten portugiesischen Gebiet betrigt, berechnet
nach dem Durehschnitt der drei mit dem 31. Dezember 1958
endenden Jahre;

(ii) andere von Portugal notifizierte Waren, auch wenn die be-

treffenden Industrien nicht zu den unter Ziffer (i) d1esea

Absatzes fallenden Ausfuhrindustrien gehéren.

(b) Portugal notifiziert dem Rat vor dem 1. Juli 1960 jene Waren, auf
welchen die Ziffern (i) und (ii) dieses Absatzes Anwendung finden.

4. (a) Von jedem der folgenden Daten an erhebt Portugal auf keiper ‘|

der unter Absatz 2 dieses Anhangs fallenden Waren Einfuhrzolle, die hoher.

sind als der fiir das Jewelhge Datum angegebene Plozentsatz des Ausgangs=.I*

zolles:

. Ja'nhaé 1965
1.Januar 1967
1.Januar 1970

,xla,d‘ilm;iozeﬁt-' :
60 Prozent
50 Prozent ,,;ﬁ‘ g

e .mlttelt

(b) Der Rat besehliesst vor dem 1. Januar 1970 den Zeltplan fiir die-,

schrittweise Senkung der
mit der Massgabe, dass diese Einfuhrzdlle vor dem 1.Januar 1980 beseitigt
werden.

nach diesem Datum verbliebenen Einfuhrzdlle 3}

5. Wenn im Durehsehnitt der drei mit dem 31.'Dezember 1959 endenden
Jahre oder dreier aufeinander folgender, vor dem 1.Januar 1970 endender |

Jahre die Ausfuhr einer Ware nach dem Ausland mindestens 15 Prozent
der Erzeugung in dem durch dieses Uebereinkommen erfassten portugie-
sisehen Gebiet betrigt, und wenn diese Hohe der Ausfuhr nieht auf ausser-
gewodhnliche Umsténde zuriickzufiihren ist, wird der verbliebene Zoll auf
einer solchen Ware dureh jihrliehe Senkungen von 10 Prozent des Ausgangs-
zolles beseitigt, sofern der Rat nicht anders beschliesst.

6. (a) Portugal kann jederzeit vor dem 1. Juli 1972 den Einfuhrzoll
auf einer Ware, die zu diesem Zeitpunkt in dem dureh dieses Ueberein-
kommen erfassten portugiesisehen Gebiet nicht in wesentlichen Mengen
erzeugt wird, erh6hen oder einen neuen Einfuhrzoll in Kraft setzen, voraus-
gesetzt, dass der so angewandte Einfuhrzoll

(i) erforderlich ist, um die Entwieklung einer bestimmten Er-
zeugung zu fordern, und er,

(ii) dem Wert naeh ausgedriickt, die Héhe der Zglle nicht iiber-
steigt, die Portugal zu dieser Zeit gemdss seinem Meist-
beglinstignngstarif normalerweise auf &hnliche Waren an-
wendet, die in dem durch dieses Uebereinkommen erfassten
portugiesisehen Gebiet erzeugt werden.

(b) Portugal notifiziert dem Rat alle gemiss lit. (a) dieses Absatzes
anzuwendenden Zolle mindestens 30 Tage vor ihrer Inkraftsetzung. Auf
Ersuchen eines Mitgliedstaates priift der Rat, ob die in diesem Absatz
genannten Voraussetzungen erfiillt sind.

(¢) Portugal beseitigt die gemiss lit. (a) dieses Absatzes angewandten
Einfuhrzolle vor dem 1.Januar 1980. Solche Zélle werden sehrittweise und
zu gleichmiissigen Sitzen gesenkt. Portugal notifiziert dem Rat den zur
Anwendung kommenden Senkungsplan. Auf Ersuchen eines Mitgliedstaates
priift der Rat den notifizierten Senkungsplan und kann dessen Aenderung
beschliessen.

II

Mengenmissige Ausfuhrbeschrinkungen

7. Die Bestimmungen des Artikels 11 hindern Portugal nicht an der
Anwendung mengenmissiger Ausfuhrbeschrinkungen auf ersehdpfliche
Bergbauerzeugnisse, wenn in Anbetracht der verfiigharen Mengen dieser
Erzeugnisse die Versorgung der einheimisehen Industrie durch die Ausfuhr
soleher Erzeugnisse nach den Gebicten der Mitgliedstaaten gefdhrdet wiirde.
Falls Portugal Beschrinkungen gemiss diesem Absatz anwendet, notifiziert
es diese dem Rat wenn méglich vor deren Inkrafttreten und tritt mit jedem
betroffenen Mitgliedstaat in Konsultationen ein.

Protokoll iiber die Anwendung des Uebereinkommens
zur Erriechtung der Europdischen Freihandelsassoziation
auf das Fiirstentum Liechtenstein

Die Signatarstaaten des Uebereinkommens zur Errichtung der Euro-
paischen Freihandelsassoziation und das Fiirstentum Lieehtenstein,

Im Hinblick darauf, dass das Fiirstentum Liechtenstein auf Grund des
Vertrages vom 29. Marz 1923 mit der Schweiz eine Zollunion bildet, und dass
gemiss diesem Vertrag nicht alle Bestimmungen des Uebereinkommens
ohne weitere Bevollmichtigung auf Liechtenstein angewandt werden kon-
nen, und

Im Hinblick darauf, dass das Firstentum Liechtenstein dem Wunseh
Ausdruck gegeben hat, dass alle Bestimmungen des Uebereinkommens auf
Liechtenstein angewandt werden, und zu diesem Zweeke vorschligt, der
Schweiz, soweit dies notwendig ist, besondere Vollmachten zu erteilen,

Haben folgendes vereinbart:
1. Das Uebereinkommen findet auf das Fiirstentum Liechtenstein

Anwendung, solange dieses mit der Schweiz eine Zollunion bildet und die
Sehweiz Mitglied der Assoziation ist.

2. Fir die Zweeke dieses Uebereinkommens wird das Fiirstentum
Lieehtenstein durch die Sehweiz vertreten.

3. Dieses Protokoll bedarf.der Ratifikation dureh die Signatarstaaten.
Ratifikationsurkunden werden: bei- der, Regrerungchhwedens hinterlegt,
e allen " anderen SlgnafarstESten ehtsprechehde Notifikation {iber-

4. Dieses Protokoll tritt in Kraft, sobald alle- Signatarstaaten ihre
Ratifikationsurkunde hinterlegt haben.

!
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, die hiezu gebiihrend
bevollmichtigt sind, das vorliegende Protokoll unterzeiehnet.

Geschehen zu Stoekholm, am 4. Januar 1960, in engliseher und franzé-
sischer Sprache, wobei jeder Wortlaut in gleicher Weise massgebend ist,
in einer einzigen Ausfertigung, die bei der Regierung Schwedens hinter-
legt wird, die allen anderen Signatarstaaten und allen beitretenden Staaten
eine beglaubigte Abschrift iibermittelt.

Fiir die Republik Oesterreich: Bruno Kreisky Dr. Fritz Bock

Fiir das Konigreich Danemark: J. 0. Krag
Fiir das Fiirstentum Liechtenstein: Alexander Frick
Fiir das Konigreich Norwegen: Arne Skaug

Fur die Portugiesische Republik: José Gongalo da Cunha Sottomayor

Correa de Oliveira

Fiir das Konigreich Schweden:

Fiir die Schweizerische Eidgenossen-
sehaft:

Fiir das Vereinigte Konigreich von
Grossbritannien und Nordirland:

Gunnar Lange
Max Petitpierre
D. Heathcoat Amory R.Maudling

15. 20. 1. 60.

Europiische Freihandels-Assoziation

Von dem in dieser Ausgabe verdffentlichlen Vertragstext, inbegriffen
die Anhiinge A bis G wird eine Broschiire im Format A5 (148 x 210 mm) an-
gelerligt. Preis ea. Fr. 1.530. Denjenigen Abonnenten, die bereits Separatdrucke
bestelll haben, wird die fragliche Brosehiire ohne weiteres nach Erscheinen

zugeslelll. Weitere Beslellungen sind an das Sehweizeriseche Handelsamtsblatt,

Effingerstrasse 3, Bern 1, zu richten.

Die zu diesem Vertrag gehdrenden Beilagen I his IV folgen in spiteren
Ausgaben des Schweizerischen Handelsamtsblattes.

Association Européenne de Libre-Echange

Le textc de la Convention publiée dans le No 10 (y comprisles annexes A 4 G)
parailra sous forme de hrochure (format A5). Prix environ 1 fr. 30. l.cs abonnés
ayant déja commandé des tirages a parl reeevront sans autre la dite broehure
dés parution. On peut encore eommander des exemplaires 4 la Feuille officiclle
suisse du eommeree, Effingerstrasse 3, Berne 1.

Quant aux textes des Appendiees 1 a 1V encore a paraitre dans la FOSC.,
ils seront publiés successivement par la suite.
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Paraguay
Aussenhandels- und Devisenvorschriften
(Vgl. SHAB. Nr. 197 vom 21, August 1957 und Nr. 7 vom 12, Januar 1959)
Mit Beschluss Nr. 4 (Akt 205) hat die paraguayisclie Zentralbank am
31. Dezember 1959 verfiigt, dass, enlgegen den Bestimmungen der Resolulion
Nr. 2 (Akt 112) vom 9. August 1957, die reduzierle Ausfulrsleuer von 7,59
vom FOB-Wert fiir das Jahr 1960 beibchallen wird. 15. 20. 1. 60.

Paraguay
Prescriptions relatives au régime du commerce extérieur et des devises
(Cf. FOSC. N° 197 du 24 aoidt 1957 et N 7 du 12 janvier 1959)

Par un arrété No 4 (acte 205), la Banque Centrale du Paraguay a ordonné
le 31 décembre 1959 le maintien de la taxe réduite d’exportation de 7,5 pour
cent de la valeur f.o.b. pour I'année 1960, contrairement aux disposilions de
la résolution No 2 (acle 142) du 9 aout 1957. 15. 20. 1. 60.

Devisenkurse fiir den gebundenen Zahlungsverkehr mit dem Ausland
Liste Nr. 301 vom 18. Januar 1960 der Schweizerischen Verrechnungsstelle Ziirich
Auszahlungen

Kurse gliltlg bis auf weiteres Linzahlungen

63.436 TP Y 650 000 6600080 66 000000030 516 000 G800 0% 0000 63.436
14,327/, Griechenland ........ X s 14.47 Y,
1.4576 Jugoslawien ............ 1.4576
107.60%, Polen Warenverkehr ..... 108.14 3/,
17.93%,  Polen Uebrige Zahlungen.. 18,023/,

71.891 Rumidnien .............. 71.891

60.55 ‘Tschechoslowakei 60.92

0.4844 Tirkei (Einzahlungskurse anfragen fur: Opium, Tabak) ... (1.4859

36.969 UATI . o s 2B e i e e e O L SNy, 37.523
15. 20. 1. 60.

Ausland-Postiiberweisungsdienst - Service intern. des virements postaux
Umrechnungsknrs vom 20, Januar 1960 — Cours de eonversion dés ie 20 janvier 1960

Belgien und Luxemburg: Fr.8.70; Danemark: Fr.62.80; Deutschland:
Fr. 104.05; Frankreich: NF. 838.50; Italien: Fr. —70; Marokko: Fr. —.87;
Niederlande: Fr. 115.05; Norwegen: Fr. 60.70; Oesterreich: Fr. 16.69;
Schweden: Fr. 83.75.

Grossbritannien und Irland (Eire): 1 L. Sterl. = 12.15. Zahlungen durch
Vermittlung der (par I'intermédiaire de la) Swiss Bank Corporation, London;
Postcheckrechnung Nr. V 600, Basel. 15. 20. 1. 60.

Rédaction: Division du commerce du Départ. fédéral de I'économie publique, Berne.

EOG-Biiromobel

Die EOG-Biromdbel (Exe-
cutive Office Group) wur-
den von George Nelson fir
moderne, praktische Buro-
einrichtungen  entworfen.
Das «Baukasten-Systemn
ergibt zahlreiche Kombina-
tionsméglichkeiten und wird
dadurch allen Individuellen
Bedurfnissen gerecht. —
Lassen Sie sich die neuen
ausfuhrlichen EOG-Biro-
mobel-Prospekte zeigen!

conkura

Herman Miller Vertretungen: Aarau: Strebel Wohnungseinrichtungen
AG. - Baden: Hans Lischer - Basei: O. Handschin - Basel: Alfred
Maerkl AG. - Basel: Mobel-Genossenschaft — Bern: Teo Jakob — Biei:
Charles Kuhn & Co. - Biel: M3bel-Genossenschaft - Biel: P, Sumi -
Fribourg: J. C. Meyer - Genf: Teo Jakob - Genf: L'Habltation - Genf:
Intérieur Genéve - Lausanne: Coopératlve du Meuble - Lausanne:
Ch. Gavillet - Lausanne: Ch. Richter - La Chaux-de-Fonds: Marcel
Jacot S.A. - Luzern: Ueberschlag-Biser - Morges: Meubies-Moyard -
Muttenz: E. Hersberger - Schaffhausen: Th. H&berll - Solothurn:
Wagner-Tuscher AG. - St. Galien: Mdbel-Dérig - Winterthur: Kaech
Wohnform - Zug: Atelier Hilfiker - Zarich: Amblente - Zarich: Hauss-
mann & Haussmann - Ziirich: Mezzanin - Zirich: Mébel-Genossenschaft

Contura S.A. Fabrik moderner Mdbel, Birsfeiden/Basei - Tei. (061) 413849
Ausstellung und Verkauf: Zarich 1, Schifflinde 32 - Tel. (051) 471102

VERON, GRAUER & CIE.

St-Gall

St. Leonhardstrasse 32

Geneéve
22, rue du Mont-Blanc

S.A.

Bale Zurich

Aeschenvorstadt 53

Tous trafics d'importation et d’exportation avec I'outre mer par voies maritimes et aériennes

Stampfenbachstrasse 42
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Spezial-Sammel-Dienste mit SKANDINAV.EN, GROSSBRITANNI'EN usw.
Lamprecht & Co. AG, Internat. Transporte Basel - Ziirich

Internationale Anlagen
Verwaltung von Patentlizenzen

Verhandlungen mit auslindisehen Industrien zwecks
Mitarbeit 1m

Gemeinsamen Markt
und in der Freihandelszone

Kontrakte — Transfer — Ueberwachung der Lizenz-

Sichere Abhilfe schaffen
die automatischen

zahlungen
| Elektro-Entfeuchter BANK WITTMER
DEHUMYD Estavayer/Fribourg
Ohne Chemikalien. war || .. (ab 1. DMirz 1960 in Lausanne, rue de Bourg 11)
tungslos, mit geringem
Stromverbrauch. Typen Das Arbeiten f \
fur jede Raumqrosse_e und ist sehr angenehm :
.Temperatur. - Vorteilhaft
fir Bau- Austrocknung @® Kauimann
Giinstige Mietbedingun- auf dem griinlich getdnten, blend- und
:n g 9 reflexfrelen ‘eye ease’-Papler der SIMPLEX- mit mehrjilrigen Auslandaufenthalt, sprachenkundig,
(efink Statistlkblicher und -Blocks. 40 Jahre alt, seit Jahren im Aussendienst titig und
- : her zeigt lhnen lhre Papeterie. i Verbind! Handel und Industri
Fabrikation und Vertrieb LG mit guten Verbindungen zu Han e,
Musterbogen und Prospekt erhalten Sie wiinseht sich zu veridndern. Meinen neuen Wirkungs-
durch uns.

kreis denke ieh niir in einer sozial aufgeschlossenen
Firma mit Team-work, wo ich auf Grund meiner

: Fiahigkeiten und Erfahrung als Vertreter, Kunden-
berater oder Stiitze des Chefs fur Organisation, Per-
I M PLE sonalfithrung, Verkaufsleitung oder Werbung, vollen
ZURICH 2 DREIKONIGSTR. 49 Einsatz leisten kann.

Tel. 051 23111 Zusehriften erbeten unter Chiffre X 50380 Q an
SIMPLEX AG BERN / POST ZOLLIKOFEN Publieitas, Basel.

Oeffentliches Inventar - Rechnungsruf : L e

Durch Verfogung des Regierungsstatthalters 11 von Bern ist
aber den Nachlass des am 8, Dezember 1959 verstorbenen Herrn

Jonas Furler
1]
geb. 1881, des Eduard, von Ziefen (Basel-Landschaft), gew. Ge- Pf 1 dh f t I d
sehaftsfahrer In Firma Akt.-Ges. vorm..Alb. Peyer, Bern, wohnhaft an rle zen ra e er
gewesen Armandweg 12, Bern, die Errichtung eines &ffentlichen
Inventars angeordnet worden.

il i i 5. Firas 1980 schweizerischen Kantonalbanken - Ziirich

a) fir Forderungen und Birgsehaftsanspriieche belm Reglerungs-
statthalteramt 11 von Bern;

.b) fir Guthaben des Erblassers bel Notar Walter Falb, Zeitgloeken- Ao . iR S . 3
laube 6, Bern. t Q R SARGUIS TOvND Lt R %
Die Gldubiger und Birgsehaftsgliubiger werden aufgefordert, i F '~ ‘Emission % = o

ihre Ansprilehe innerhalb der angegebenen Frist schriftlich und
gestempelt einzureichen. Fiir nicht angemeldete Forderungen haften 4
die Erben weder persdnlich noech mit der Erbschaft (Artikel 590 .

ZGB). l 0 -
Massaverwalter: Herr Dr. jur. Max- Furler, Firsprecher, Hir-

schengraben 11, Bern. ;
Bern, den 15. Januar 1960. E 2 0

Der Beauftragte: Walter Falb, Notar.

Serie 70 von 1960 von Fr. 40 000 000.—, bestimmt zur Finanzie-
CHARLES A MEARN rung des Hypothekargeschéftes.

r tur Fragen
scn. Expertisen
che Verwaltun,
i Anleihebedingungen Laufzeit langstens 15 Jahre
: Inhabertitel & Fr. 1000.— und Fr. 5000.—

Jahrescoupons per 28./29. Februar

Kotierung an den wichtigsten Schweizer Borsen

Eine Erhéhung des Anleihebetrages bleibt vorbehalten.

Burc: 0 tiew York, London Zurich®

S Sicherstellung durch Grundpfandforderungen gemiss Bundesgesetz iber
geslateoclelenios (R3O0 ' die Ausgabe von Pfandbriefen vom 25. Juni 1930.

Emissionspreis 100% + 0,60% eidg. Titelstempel.

Zeichnungsfrist 20. bis 27. Januar 1960, mittags.

Patentverkauf oder Lizenzabgabe

Die luhaher der sehweizerischen Patente

Zeichnungen werden von sdmtlichen Kantonalbanken und Gbrigen Bankinstituten spesenfre;

304394 Verfahren zur Herstellung eines Sehmiermittels, entgegengenommen, wo auch Prospekte und Zeichnungsscheine zur Verfiigung stehen.
296838 Procedimento per la produzione di materiale

spugnoso proteieo,

318953 Aus einem federnd nachgiebigen Kunststoff be- Aargauische Kantonalbank Kantonalbank Schwyz
y stehendes Iliarnd,c . Appenzell A.-Rh, Kantonalbank Luzerner Kantonalbank

319651 Bindemittel for Giessereizwecke, A 11 1.-Rh. Kantonalbank

296685 Vorrichtung zum Trennen von Blittern an einem apponzde ilo Stato del C % ¢ a0 e Neuenburger Kantonalbank
Stapel, zum Zweeke der Zihlung derselben, anca dello Stato del Cantone Ticino Nidwaldner Kantonalbank

318676 Appareil destiné au transport de matiéres pul- Basellandschaftliche Kantonalbank Obwaldner Kantonalbank
vérulentes, Basler Kantonalbank St. Gallische Kantonalbank

P ’ : i

f"f’o?"s \’crlahrex} 7"{" Verpackungivon Nahrungsmitteln, Caisse d’'Epargne de la République et Canton de Schaffhauser Kantonalbank

321318 Tropfenzahlvorriehtung, :

319361 Zundspule, insbesondere fiir ZOndanlagen von Genéve Solothurner Kantonalbank
Brennkraftmaschinen, Caisse Hypothécaire du Canton de Genéve Thurgauische Kantonalbank

308832 Verfahren zur Phlegmatisierung von Acetylen, Crédlt Foncler Vaudois Urner Kantonalbank

wiinsehen mit seliweizerisechen Fabrikanten in Verbindung Freiburger Staatsbank Waadtlander Kantonalbank

zu treten zweeks Verkaufs der Patente bzw. Abgabe der Glarner Kantonalbank Walliser Kantonalbank

Lizenzen. Auskunft erteilt: Graubiindner Kantonalbank Zuger Kantonalbank

E.BLUM& Co Hypothekarkasse des Kantons Bern Ziircher Kantonalbank

Patentanwélite Kantonalbank von Bern

Bahnhofstr. 31  ZURICH 1 orell-Fassli-Hof
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EWG — EFTA

i

Jedes Land hat selne Gesetze, seine Vorschriften, eine eigene Struktur der Voiks-
wirtschaft, der Industrie und des Handels; jede Gegend ihre Sitten und Gebréyche.

Fideuro SA stellt elne Treuhandorganisation zu I[hrer Verftigung, die bereits *

in den wichtigsten Regionen und den grossten Stiddten Europas eingefihrt ist. -

Einige unserer Ti#tigkeiten:

— Ueherwachung der Investitionen in Liegenschaften, Industrie und Handel:
— iontrolle der finanziellen Verwaitung von Unternehmungen;

— Budgetaulstellung for die Errichtung und Ausdehnung von Industrie- und .."

Handelsunternehmungen;
— Studium der Selbstkostenpreise in Industrie und Handel;
— Steuerprobleme;
— Probleme des internatlonalen Handelsrechts;

— Verkehr mit den Behorden.
FIDEURO S.A.

CENTRE EUROPEEN POUR
L’EXPERTISE, LE CONTROLE ET
LA GESTION D’ENTREPRISES

1, place de ia Riponne
LAUSANNE
Tél. (021) 22 47 09

Die Wirtschaft ist in vollem Aufschwung und schlégt immer mehr die Richtung

einer deutlicheren Internationalisation ein. Die Zeit der sgeschlossenen Gefdsses .

ist vorbei, immer stdrker wird die Konkurrenz. Heute ist jeder Industrielle, jeder
Kaulmann dessen bewusst: will er diesen Kampf{ @iberstehen, muss er seine Tétlg-
keit weit fiber die Landesgrenzen ausdehnen.

Eine solche Entwicklung kann nicht vor sich gehen, ohne zahlreiche Prohleme
aufzuwerfen. Wie sollen neue Produkte lanciert werden ? Wo sind weitere Absatz-
gebiete zu finden? Soll exportlert oder im Ausland fabrizlert werden? Wo sollen
Filialen eingerichtet werden? Durch welchen Kanal soll der Verkauf fliessen?
‘Wie k& die Erfi ente verwertet werden ?

Um solche Probleme zu meistern, deren Ldsungen von einem Lande zum andern
verschieden sind, braucht es eine hdchst vielseitige Organisation Qiber die heute
nur die grbssten Wellunlemebmungen verlﬁgen. Unser weitverzweigtes Korrespon-
dentennetz, b hend aus F; in allen Gebiet.
solche Organisation; sie steht zu Ihren Diensten.

W\,
MARCHEURO 5. A.

CENTRE EUROPEEN
D’ASSISTANCE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE

1, place de la Riponne
LAUSANNE
TéL (021) 22 47 08

AUSBILDUNG DES KADERS

Unser Ziel heslehl darin, den Unternehmungen jeder Bedeutung die technischen
1 einer wi haftlichen Arbeitsorganisation sowie die modernsten Me-
thoden zur Ausbildung und Vervollkommnung des Personals zu ibermitteln.

Dank der Mitarbeit lhrer Ingenleure und Experten, Spezialisten in der Unter-
nehmensverwaltung, organisiert CEGOS regelmissig:
— Informationstagungen @ber bestimmte Themen,

Qber von Unternehmungen gedusserte Wiinsche;

Gegenwartsprobleme oder

— Ausbildungskurse von 2 bis 5 Tagen;
— Or jon und Anwend der Ratschla

DIE HAUPTAETIGKEITSGEBIETE DER CEGOS SIND:

I Unternehmensf{érderung
— Lang- oder mittellangfristiger Entwicklungspian;
— Schitzung der Verwaltung und Untersuch des Unt
— Verwaltungsratschlige.

II Allgemelne Verwaltung und Flnanzverwaltung
— Kontrolie der Verwaltung;
— Adminlstratlve Organlsation;
— AdmInistrative Automation.

I Verkauf
— Programm fir kommerzielle Tétigkelt und Handelsorganisation;
— Animlerung und Elnleitung des Verkaufs;
— Férderung des Detailverkaufs.

IV Ory: jon der P:
— Organlsation der Produktion;
— Organisation der wchnlschen Abteilungen,
— Organlsatlon der W

V Mensehliche P eines U h
— Unternehmensstruktur;
— O ion einer P lleitung- oder Abteilung;
— Ausbildung von Facharbeitern und speziadsierten Angestellten.

CENTRE EUROPEEN DE
GESTION ET
D’ORGANISATION .
SCIENTIFIQUE
Agencs pour la Sulsse:
Dr J. A. Lavanchy
1, place de Ia Riponne
LAUSANNB
Téi. (021) 22 47 31

der Industrie, Ist eben em

M ion dn ‘k
® Eine Geldanlage auf lange Sicht, die einen beachlens-

werten Zins abwirlt.

@ In der Schweiz gelegene Mietobjekte, die eine volle
Sicherheit gewéhrleisten.

@ Eine Investition in Sachwerten, welche auswirtigen
politischen Unruhen standhilt.

Ein leicht zu verwaltender Werttitel.

Stiindige Ausgabe von Miteigentum-Zertifikaten auf den
- Inhaber lautend von je Fr. 1000.—; Kurs im Januar
o 1960: Fr. 1068.—.

@ Ausschiittung in den Jahren 1956, 1957, 1958, 1959:
Fr. 50.— pro Einheit.

Unteriagen, Auskunft bei der Verwaitungsgeseiischaft SOFID S.A.,
5, rue du Mont-Blanc in Genf, sowie bei der Caisse Hypothécaire du
Canton de Genédve und dem Crédit Foncier Vaudois in Lausanne:

Ville de Genéve

-.610 ohiigations 39; Ville de Genéve 1951, sorties au tirage au sort du 5 janvier 1960,
remboursables au pair le 1¢r mai 1960, a la Caisse Municipale, ainsi qu'aupreés des établisse-
ments de banque désignés a cet effet:

610 obligations de 1000.— fr.

191 a 200 3751 a 3760 6161 a 6170 11411 a 11420
361 a 370 3981 a 3990 6401 a 6410 11501 a 11510
611 a 620 4071 a 4080 6811 4 6820 12271 a 12280
1831 a 1840 4141 a 4150 7341 a 7350 13001 a 13010
1881 a 1890 4381 a 4390 7701 a 7710 13021 a 13030
1941 a 1950 4531 a 4540 7781 a 7790 13601 a 13610
2491 a 2500 4541 a 4550 7921 4 7930 13851 a 13860
2501 a 2510 4761 a 4770 8101 a 8110 13941 a 13950
2511 a 2520 4811 a 4820 8291 a 8300 14001 a 14010
2961 a 2970 4921 a 4930 8651 a 8660 14241 a 14250
3041 a 3050 4941 a 4950 9291 a4 9300 14511 a 14520
3531 a 3540 5431 a 5440 9441 a4 9450 14581 a 14590
3611 a 3620 5451 a 5460 9451 a 9460 14901 a 14910
3681 a 3690 5461 a 5470 9711 4 9720

3691 a 3700 6131 a 6140 10371 a 10380

3741 a 3750 6151 a 6160 11401 & 11410

Obiigations sorties antérieurement et non présentées & I'encaissement:
2041 (1959) 2042 (1959)

Gendve, le 5 janvier 1960, .

Le eonseiller adminlstratif délégué aux finances: Albert Dussoix.

Einladung an die Aktienzeichner zur Griindungsversammlung
Luftseilbahn Andermati-Gemsstock AG.

au! Samstag, den 30. Januar 196(_', 14.30 Uhr, im Hotei Schlfissel, Andermatt.

- Traktanden:
*“1: Erdffnung und Berichterstattnng durch das Aktionskomitee.
«2. Bestellung des Tagesbaros.
. 3. Feststellung der Vollzelchnung und der Volliherierung des Aktienkapitals.
4, Beratung und Annahme der Statuten.
5. Wahlen
a) des Priisidenten und der Mitglleder des Verwaitungsrates,
b) der Mitglieder der iKontrolistelle.
. 6. Uebernahme der vom Akti
P Dechargeerteiiimg an das Aktionskomitee,
7. Verschledenes.
Stl bt welse ko

bl bezogen werden.
Andermatt, den 14. Januar 1960.

tee ei

Rechte und Pflichten und

gegen Vor g der Einladung ab 13.30 Uhr im Vesti-
Fir das Aktionskomitee

Lultsellbahn Andermatt-Gemsstoek

Der Prisident ; Der Sekretdr:

E. Christen.. H. Danioth.
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Machen Sie lhre
Buchhaltung

immer noch flir das

Steueramt?

ein stufenweiser Ausbau richtig ist.

Gibe das Steueramt keine Fristverlingerung,
dann wire manche Buchhaltung friher fertig -
so frih, dass sie dem Betrieb noch etwas niitzte.
Das Steueramt kann grossziigig sein, denn es
kommt auf jeden Fall zu seinem Geld —friiher
oder spiter. |hr Betrieb aber, er braucht die
Zahlen bevor sie veralten.

Vielleicht beginnt die Umstellung lhrer Buch-
haltung allein mit dem automatischen Buchungs-
apparat Pebe-Record, der auf eine Korrespon-
denzmaschine gesetzt wird.

Vielleicht ist es erwiinscht, das Tempo durch
elektrische Blatteinfiihrung mit Record-Electric
Zu steigern. ) :

Vielleicht entschliessen Sie sich sofort fiir den
rechnenden Pebe-Adjutant, durch den die Buch-
haltung die stete Auskunfts- und Abschlussbe-
reitschaft gewinnt. " "¢ b i
Eine unverbindliche Demonstration und Bera-
tung durch upseren erfahrenen Organisator
zeigt Ihnen, ob Sie das Pebe-System von Anfang
an vollausgebaut (ibernehmen sollten, oder ob

P.Baumer AG Frauenfeld
Pebe-Buchhaltungen, Formulardruckerei, Ge-
schiftsbicherfabrik, Tel. (054) 7 3550

Coupon

An die Firma P.Baumer AG Frauenfeld Senden Sie uns kosten-
los Prospekte iiber

Pebe-Record mit automatischer Zeilenwahl (Grundausriistung)
Pebe-Electric mit elektrischer Blatteinfirung (Erweiterung Nr. 1)
Pebe-Adjutant

Synchronisierung der Rechenmaschine
Pebe-Yersenkpult

Addo-X 8uchungsautomat mit Pebe-Record

{Erweiterung Nr.2)

Demonstration erwiinscht am i vor 1gs/

format.

Definitiv

Die DEFINITIV KARTEILIFTE
beschleunigen und vereinfachen
die Arbeit an den Karteien.

Der sitzende Bearbeiter kann
-darch _Betatigung' deér Druck-

- knopf-Steuerung jede Karte in
Sekunden zur Arbeitshéhe lau-
fen lassen. Modelle fiir jede

Karteigrosse und jedes Karten-

Kontroll-Buchhaltung A.G.

Beethovenstrasse 3 Ziirich

Neuerscheinung
Die Hietpreiskontrolle und ifir kiinfliger Abbau

Gutachten rar das Eidgenissische Volks-
wirtschaftsdepartement von Dr. rer. pol. et
tic. jur. [ugo Sieher. ord. Prafessor firr Na-
tionalékonomie an der Universitit Bern.
Sonderhelt 67 der -Volkswirtschafts herans-
gegeben vom Ilidgendssischen  Volkswirt-
schaftsdepariement.

Mt dieser Sehrift wird der Ocffentlichkeit
ein Gutachten zngiinglich gemaeht, das dem
Eidgendssischen Volkswirlselaftsdeparte-
ment 1m Irihling d-eses .lahre
worden 1st und anf das i der un.
schienenen Botschalt des Bnndesrs
die Weiterfithrung der Preiskontrolie wieder-
holt verwiesen aird. )

Dem Gutachler war vom Departement
die Aufgahe gestell worden:

1. die Wirknngen der Mretpreiskontrolle zu
ergrinden und diese vom  volRkswirl-
sehafthichen Standpunkt aus zu beur-
leifen:
die direklen and  ndirekten Wirkingen
zu nennen. die von ener abrupten oder
sehrittwersen  Anlhebung dieses staat-
lichen IZmgrifs zn erwarten waren:

. Mitte) und Wewe zu zeigen. die vecignet

sind, e Mretpreiskontrolle nil dem
Ziel emnes treien, selbstiragenden Woh
nunusmarktes i viner volksw Talt-
lich nnd trazharen \Weise abzubanen.

Im Rahmen dieser drei anpttragen waren
vom Gutachter e ne grosse Zah. von durch
die erduendssische Preiskontrollstetle sestell-
ten Linzeliragen zn beantworten, e sich
aufl tast alle Aspehte des komplexen und
pohtisch  neuralgischen -Mietpreisprobicims
beziehen.

Die Untersuchung ist 1 threm syslemati-
schen Aulbau an dieser Problemstellung aus-
gerichtet und bestrebt. die IFitlle der aufde-
worfenen Fragen in emer den latsiichlichen
Gegebenherten Rechnuny tragenden. wissen
schaftiich objektiven und abgewodenen
Weise zu unlersuchen und soweit moglieh
auch’ zu beantworten.

Im Hinblick aul die Nenardnnng der Miet-
preiskontrolle von besonders aktneilemn In
teresse sind die Auslhihrungen tber das Aus-
mass der bei einem Abbau der Konlrolle zu
erwartenden Mielpreissteigerung. e) dieser
Schitzung geht der Guiachier von der Grip-
pe der Vorkriegswohnungen aus und stellt
dann die Abweichungen dar, die be. den
verschiedenen Alterskategorien der spiter
erstellten Bauten zu 'rwarten wiren.

Gleichen AKtuatitiatswert we:st die kriti-
sche Wirdigung der verschiecdencn n der
wirtschaftspolitischen  Diskussion  vorge-
sehlagenen Methoden eines Abbaues der
Mietpreiskonlrolle aul. lhnen gesellt der
Verfasser einen eigenen Vorschlag bei. der
sich durch eme KKombination verschiedener
Abbaumassnahmen eharakterisiert.

Dieses Sonderheft kann zum Preise von
Fr. 3.85 beim Seluweizerischen Iandelsamts-
blatt. Effingerstrasse 3, Bern, bestellt werden.
Posteheckrechnung 111 520

©

[

elektrisch-

Generalvertretung fUr die Schweiz

ErRNSI JosT AG

Ziirich1 Gessnerallee 50

Tel.-051-236757
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ith marmoriert

PLASTIC
BODEN
BELAG

Den asthetischen Empfind hwelzerischer Architekten ist
DURACID TON-IN TON entsprungen.

Richterswil sher borgt far hdchste DURACID-Qualitat

Nur DURACID ist elne schweizerische VOLL- -Vinyi-Piatte, z&h, nicht
gefolit. Auch die gediegene und noch prektischere Ton-in-Ton-
Marmorierung geht durch und dufch.’ Sie st nicht auf eine danne
Oberschicht beschrankt.

Nur DU RADII] winrd inder Schweiz plattenweise in sepsratem Vorgang.- s awe, € fr,*p Sl
wahrendlanger Zeit ufiter hohem D =M Gegensatz 20 " - PP A - 3
Schnelldurchleufverfahren sus dweﬁm nashtraglich Platteh = e - s .

ausgestenzt werden.

Pletten 30 x 30 cm, 2,2 mm stark .
Platten 45x 45 cm mit kl. Zuschleg

®

® Registered Trads Merk

ein Produkt nach Mass — kein Massenprodukt

GUMMI-WERKE RIBHTERSILAG SCHWEIZ

Auch im Kursaal Bern liegt Plastic-Bodenbelag DURACID TON-IN-TON

i[lillliilllllllllllllllllllIllllllllIllllllllll'llllIlllllllIIllllllllllllllllnmlllllllﬂluﬂmmnllﬂluulﬂlllIl_lllilIlIllllllllllIllllllllIIllllllllllllllllllllllllllll
Maglichst hohe Alterslelstung' - nHunderten

von Flrmen aller Grdssen und
Branchen hat sich dle Organisation
unserer neuzeitlichen Betriebs-
sparkassen bestens bewahrt.

Diese zu errelchen ist Hauptaufgabe jeder Personalfiirsorge.
Dazu braucht es keine kostspielige «Versicherungy, da elne

Betriehs-Sparkasse

Und wir verfligen wahrscheinlich

wle sie sich jede Firma leisten kann, dle Aufnung von Alterskapitalien Uber dle grosste Erfahrung
ermdglicht, die ganz wesentlich hoher sind. Sie 1aBt sich gegebenenfalls auf diesem Geblet. Eine erste
mit einem entsprechenden Hinterbllebenenschutz komblnleren. Besprechung Ist unverbindlich.
Leitung: H. G. Stokar, Spezialitat: Modernislerung von
Union Treuhand AG ores. & und 0. Stokar Personalversicherungen und Pen-

Zeltweg 44, Zirich 32-- Tel. (051) 3471 31 slonskassen.

lllllllllllllllllllIlllIllllllIIIIIII||IlIIII|II|III||||I|I|llllllllllllllllllllllHﬂlﬂlﬂlﬂlllllﬂﬂﬂﬂﬂlﬂlﬂulﬂﬂ"ﬂmmmﬂmllllllﬂlIllllllllllIIllllllllIllllIlIl
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Schnell
und
mithelos

Magenbrennen

Blihungen, Aufstossen, Erbrechen und
andere Magenibel sind Zelchen elnes
gestdrten - Magens#urehayshalts. Dle
bew#hrten ULLUS Kapselnn wirken so-
fort” schmerzbefrelend, s#urebindend
und-helfen nachhaltlg. In Apoth.u.Drog.
zu Fr.2.90 u.8.50. Medinca Zug

Machines comptables
automatiques NATIONAL rebuilt

4, 6 et 10 compteirs, moddies récents, avec

erhalten Sie mit dem komb ten Photokoplerapp fongue garantle,” eervice d’entretien rapide
et eoigné, prix trds avantageux, nombreusea
D u PLOMA weisse Koplen In45 Sekunden référonces.
von allen lhren Originalen Knobe! & Thurnherr
Paplermihlestrasse |fa, Berne

Duplomat Record kombinlert A 4 Fr. 725.— -tél, (031) 889 84

Duplomat Ultra kombinlert A3 Fr. 975.—

Duplomat- Simplex kombinlert A4 Fr. 615.— L Der

Duplomat Super 4 K/H kombiniert A 4 Fr. 545.— s HA B & LESE R KR E l s

Verlangen Sie Angebote und Vorfihrung Ist kaufkraftlg

Nutzen Sle dlese Kaufkraft

% Inserleren Se
g@\" Y (JIALID AG ZORICH Kaufm. Angestellte

: sucht ‘auf April oder Mal elne An-

Seefeldstrasse 94 - Tel. 244757 stelll:ng in ell:mm Buchhaltungsbiiro

Mikrofilm- und A Kontophot, A 0 Mikre- oder in einem Geschift als Buch-
flimaufnahmen, Vergrdsserungs- und Verkleinerungsarbelten In unserer halterin. Gute Kenntnlsse in der
Rapr i — — Verkaut von Jenny-Zeichen- Buchhaltung. Umgebung Thun oder
maschinen — Varkauf von Offsetdruckpressen LITHOtypa. . Bern wird bevorzugt. - Offerten sind

zu richten unter Chiffre A 70197 Y
an Publicltas Bern.

Wir pflegenv lhreF abrikbsden

Sle wissen es selber: Freundliche, saubere  WIir sind Spezlalisten Im Relnigen, Olen,
Werkhallen heben den Arbeltsgelst der Be- Abschlelfen und Verslegein von Bdden und
legschaft. Sicher achten Sle deshalb auch fiihren dle Arbelt so durch, dass der Betrleb
besonders darauf, dass Ihre Béden stets In  ungestdrt weiteylauft. N
Ordnung sind. Und dabel wollen wir lhnen  Rufen Sle uns zu elner unverbindlichen Be-
helfen. sprechung.

E.LEONI & CO., Lowenstrasse 11, Ziirich 1, Telephon (051) 250322

.., .yerschiedene Maxke:
;(ohlepapi_er_ ausprc.)bxet; .
carfa ist aber weitaus

das beste. ' N\

W\m\\\\\\\\\\\\\\\\\

werden auch Sie .
gger Carfa—Produkte | |

urteilen...

Machen Sie einmal eine Prob!
Kohlepapier ) .

e mit unserem neuen

Wer damit arbeitet, Ist begeisteft en Sle die besten .
5 . aber damit konn et

Es gibt 3 SOn.en

Resultate erzielen fur 1 - 10 Kopien

No. 3014 ....:

UPERCLEAN N .

?‘;UPERCLEAN No. 3024 .. the - vien

SUPERCLEAN No. 3034 ...-- o
plifft durch die saubere, gestc;dﬂen

C A R F A \llg;t \anger, absolut kein Rutsche

‘ i nd rolit nicht s e
S | E E E he?"‘lnazl‘r;\ seinen grunen Plastikricken
N gef@
ilberdruck
?A‘it Carfa SUPERCLEAN machen Sie ihre
eine Freude.

¢iir 1 - -6 Kopien

n Mil.tarbeltern

POSTFACH ZURICH 23
TELEPHON: 051/42 12 40

BREMGARTEN = Aargau

Hotel-Restaurant Krone

Ginzlich neu, sch¥ne Zimmer, beimelige Riume fiir °
Hochzeiten, Taufen und Konferenzen, Gepflegte
Menusundalacarte. Vollautomatische Kegelbahnen.

Fam. A. Spring-Mathis Telephon (067) 76848

KEMPTTHAL

Restaurant Talegg

Filr gutes Essen und Bedienung biirgt:
Telephon (0562) 3-31 46 Alb. Fehr

LUZERN
Hotel St. Gotthard

Restaurant - Sitzungszimmer
Vis-a-vis Hauptbahnhof und Schiff: Ll
Telephon (041) 25608

LUZERN

Harry Schraemli

betreut Sie jetzt in der heimeligen Rlchard-Wagner. -
Stube Luzern, Furrengasse 14 (zwischen Kapellplatz
und Kornmarkt).

Ausgewihite Menus, hi Spezialitiiten.
MiBige Preise. "
Telephon (041) 20618 (Bltzungszimmer)

Restaurant Linde, Stettlen
finden Sle helmelige Lokale far
jeden AnlaB.

Telephon 671006 R. Bergmann

Der Unlerschiedist
"Klar zuerkennen

«Seitdem mein Chef fir mich das
neue Pelikan-Kohlenpapier 1022
interplastic’kauft,werden meineBrief-
kopien noch sauberer, klarer, Mit ei-
nem Satz dieses Kohlenpapiers er-
ledige ich die Post eines ganzen
Tages. Das spart Geld. Meine Hinde
bleiben jetzt immer sauber, denn die
* Jnterplastic’-Schicht(Schweizer Patent
295090) von Pelikan 1022 G verbin-
det die Farbschicht fest mit dem Roh-
papier. Der Typenschlag der Schreib-
ischine tragtdie Farbe nurinfeinst
Stufen ab. Deshalb ist die Schrift auf
den Kopien auch so gut zu lesen.”

Machen Sie doch bitte einen Versuch
mit diesem Kohlenpapier, wenn Sie
es noch nicht kennen. Erfeilen Sie
|hrem Biromaterial-Lieferanten eineh
Probe-Aufirag oder verlangen Sie
Muster von

gelikhan

dem Kohlenpapier mit der
roten Riickseite, bei

GUNTHER WAGNER AG
Pelikan-Werk Ziirich 38




	Uebereinkommen zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation

